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Recht
CAS eCommerce und Online-Marketing

Lukas Fässler
Rechtsanwalt & IT-Experte
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https://www.fsdz.ch/team/faessler-lukas
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Ziele
• Europäisches und Schweizerisches eCommerce & Online-

Marketing-Recht
• Compliance-Verantwortung für eCommerce
• Kenntnisse der Anforderungen des grenzüberschreitenden 

eCommerce in EU
• Neue Herausforderungen des EU- und CH-Datenschutzes
• Vermeidung von Abmahnungen und Prozessen in EU 

(Wettbewerbsverletzungen)
• Input für Anpassungen und Ausgestaltung eigener Online-

Shops
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Ausgangslage &
Abgrenzungen
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CH- und EU-konformer 
Webshop B2C
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Ausgangslage

§ Hinsichtlich eCommerce (Webshops und 
Online-Marketing) hat 

• die Schweiz sehr wenig geregelt;

• die EU fast alles sehr detailliert geregelt.
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Abgrenzung 1

§ Wir betrachten die Anforderungen an den 
eCommerce im B2C (Consumer)-Bereich

§ Wir betrachten nicht die Anforderungen für 
den Online-Handel im B2B-Bereich

Achtung: hier trat am 12.7.2020 die P2B-Verordnung in der EU in Kraft –
Regelungen für Plattformbetreiber im Verhältnis zu ihren kommerziellen 
Nutzern (z.B. Amazon etc.)
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Abgrenzung 2

§ Wer als CH-Unternehmen „wettbewerblich“ 
in der EU tätig ist und Konsumenten aktiv 
bewirbt oder beliefert, untersteht den EU-
eCommerce- & Wettbewerbs-Gesetzen.

§ Nach EU-DSGVO zusätzlich: Wer EU-
Konsumenten „beobachtet“ (Cookies)

§ Werbung nach „Marktortprinzip“ und 
„Auswirkungsprinzip“
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Gerichtsentscheide zu B2B oder B2C

§ AG Bonn, Urteil vom 8.7.2015 – 103 – C 173/14
• Rechnung an Firmenanschrift (Anwaltskanzlei) – trotzdem als Verbraucherin qualifiziert
• Beratung und Installation einer Anlage in privater Wohnung, aber über Geschäft bestellt
• Private Rufnummer verwendet

• BGH Urteil vom 30.9.2009 VIII ZR 7/09
• Vielmehr ist bei einem Vertragsschluss mit einer natürlichen Person grundsätzlich von 

Verbraucherhandeln (B2C) auszugehen (Vermutung).
• Anders ist dies nur dann anzunehmen, wenn Umstände vorliegen, nach denen das Handeln 

aus der Sicht des anderen Teils (Vertragspartner) eindeutig und zweifelsfrei einer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist. 
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https://openjur.de/u/866255.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=49949&pos=0&anz=1
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Gerichtsentscheide zu B2B oder B2C

NEUESTES URTEIL DES BGH zum B2B-eCommercerecht
BGH-Urteil vom 11.5.2017 – I ZR 60/16 vom 28.9.2017 

Keine technischen Sondervorkehrungen für Online-Händler mehr
notwendig, um Verbraucher von einer B2B-Einkaufsplattform
auszuschliessen.

«….. genügt es im B2B-Handel, wenn der Online-Händler in 
seinem Shop reine Texthinweise vorsieht, dass die Waren nur 
an Gewerbetreibende verkauft werden. Er ist nicht verpflichtet, 
den Verkauf an Verbraucher (Konsumenten) durch zusätzliche 
technische Mittel auszuschliessen.“ 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=79572&pos=0&anz=1
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CH-UN
Onlineshop

Angebot von Waren oder
Dienstleistungen (auch)
an EU-Konsumenten

Marktortprinzip

Eher unproblematisch
• Zugänglichkeit einer E-

Mailadresse
• Verwendung der Sprache 

des Ziellandes
• Lediglich gelegentliches 

Angebot (?)
• Nicht die umfangreiche 

Verarbeitung sensibler 
personenbezogener Daten 
im Sinne von Art. 9 DSGVO 
einschliesst

Problematisch (insbesondere in Kombination)
• Sprache oder Währung in Verbindung mit Möglichkeit zur 

Bestellung von Waren in dieser Sprache oder Währung
• Reklame mit Kundenfeedback von EU-Konsumenten
• Gezielte Werbung an Kunden in bestimmten EU-Staaten 

(Ferienangebote an Italiener)
• Angabe von Versandkosten in einzelne EU-Länder
• Lieferhinweise für EU-Lieferungen
• Vorgaben für Abwicklung von Bestellungen in EU-Länder
• Angabe einer Bankverbindung in EU-Land
• Hinweise auf Rechtsvorschriften von EU-Ländern
• Betreiben einer Webseite mit einer länderspezifischen Top-Level-

Domain

- EU-Konsumenten- und  
Wettbewerbsrecht anwendbar

- Gerichtsstand am Wohnsitz 
in EU-Land des Konsumenten
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Anwendbare Rechtsordnung

§ CH-Onlinehändler mit CH-Konsumenten -> CH-Recht 
§ CH-B2B-Händler mit CH-B2B-Unternehmen -> CH-Recht 

§ CH-Onlinehändler mit EU-Konsumenten      -> Recht EU und des 
Verbraucherstaates des 
Konsumenten

……wenn der Onlinehändler seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit auf diesen Staat (Konsumenten) ausrichtet (Art. 6 Rom I-VO)

Abweichende Rechtswahl innerhalb EU zulässig, darf aber nicht dazu führen, dass 
dem Verbraucher ein höherer Schutz nach dem Recht seines Staates entzogen 
wird. -> es gilt innerhalb der EU immer das nationale Wohnsitzrecht, wenn dieses 
besser ist für den Konsumenten.
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§ AGB mit Gerichtsstandsklausel „es gilt CH-Recht“ oder „Gerichtstand ist 
Wallisellen….“ ist bei Handel mit Konsumenten in der EU ungültig.

§ Solche Bestimmungen sind unsinnig und gefährden den ganzen Vertrag 
-> Nichtigkeit des Vertrages.

§ EuGH-Urteil vom 28.7.2016 c-191/15: 
„Es gilt luxemburgisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts ist unwirksam.
Rechtsanwendung nach den Bestimmungen des Rechts am Gerichtsstand des
Wohnsitzes des Konsumenten, sofern dieses besser ist…..“

§ OLG Oldenburg Beschluss vom 23.09.2014 6  113/14
„Die Klausel „es gilt deutsches Recht“ kann so verstanden werden, dass jede
Bestimmung des Heimatrechts eines Verbrauchers aus Spanien ausgeschlossen ist.
Diese Klausel ist unzulässig, weil sie die Sonderbestimmungen für Konsumenten mit
Wohnsitz in Spanien zum vornherein ausschliesst…..“

Anwendbare Rechtsordnung       (2)
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https://eurolawyer.at/wp-content/uploads/pdf/EuGH-C-191-15.pdf
https://www.webshoprecht.de/IRUrteile/Rspr2156.php
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Compliance und 
gesetzliche Verantwortung 

von VR und GL
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Gesetzliche Grundlagen
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Corporate Governance
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Gesetzliche Haftung
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24



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  2525 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas FässlerFSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug

25



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  2626 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Absicht Grobe Fahrlässigkeit

Mit Wissen & 
Willen

Notwendige 
Sorgfalt nicht 

beachtet

Gesetzliche Haftung
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Grobe Fahrlässigkeit

Notwendige 
Sorgfalt nicht 

beachtet

Gesetze

Standards & Normen

Branchenrisiken / Technologie

Gesetzliche Haftung (2)

27



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  2828 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Sorgfalt in der Auswahl = Evaluieren

Sorgfalt in der Unterrichtung = Kommandieren

Sorgfalt in der Überwachung = Kontrollieren

Sorgfalt in der Verbesserung = Korrigieren

Gesetzliche Haftung (3)
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Das BAG ist nicht verantwortlich – ist das wirklich so?

• Datensicherheit: Rein Sache der privaten Stiftung
• Nie über Sicherheitslücken informiert worden
• Im Stiftungsrat sitzt die Leiterin der Sektion 

Infektionskontrolle (in privater Funktion)
• Eidg. Finanzkontrolle ist Revisionsstelle

https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/datenschutzprobleme-bei-der-plattform-meineimfpungen-ch?id=fbbd88e3-0b77-4a1e-8c53-
38cd4a92b443
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https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/datenschutzprobleme-bei-der-plattform-meineimfpungen-ch?id=fbbd88e3-0b77-4a1e-8c53-38cd4a92b443
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Softlaw:
Standards, Normen und 

Richtlinien
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Art. 962 OR

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Swiss Code of Best Practice
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Standards, Normen & Richtlinien (2)
Swiss Code of Best Practice for Corporate 
Governance
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CH-eCommerce-Recht
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CH-Recht
• Wenige Regeln im UWG und FMG
• Kaufrecht (OR) mit allen branchenspezifischen Anforderungen wie im 

stationären Handel
• Konsument ist grundsätzlich stark und mündig und weiss was er 

bestellt
• Grundsätze wie 

• Impressumspflicht (ja, aber Minimum nach UWG)
• Kein gesetzliches Widerrufsrecht (freiwillig in vielen AGB)
• Bestellvorgang: muss mit einer Bestätigungsmail abgeschlossen 

werden
• Anforderungen an Marketing-Instrumente (Werberecht und 

Datenschutzrecht werden laufend verschärft und an EU 
angeglichen)

• Wohnsitzgerichtsstand für Konsument in CH
• Wenig bis gar keine Urteile zum Online-Recht

EU-Recht versus CH-Recht 
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AGB für CH-Konsumenten dürfen aber nicht zwingenden gesetzlichen Normen 
widersprechen (Ausschluss der Haftung -> Art. 100 OR) oder gegen Treu und 
Glauben im Geschäftsverkehr verstossen (Art. 8 UWG, nachfolgend).

AGB können zugunsten der CH-Konsumenten bessere Bedingungen vorsehen, 
z.B. ein freiwilliges Widerrufsrecht einräumen. AGB sind daher zu lesen 41



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  4242 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

42



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  4343 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

https://www.e-commerce-guide.admin.ch/ecommerce/de/home.html
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Art. 4 UWG
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Klage des SECO gegen Viagogo

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-82171.html

https://www.srf.ch/audio/espresso/nach-viagogo-urteil-in-zuerich-andere-gerichte-sind-
strenger?partId=11748300

Andere Urteile in Australien oder Österreich gegen Viagogo

BGer 4A_235/2020 i.S. SECO gegen Viagogo AG

52

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-82171.html
https://www.srf.ch/audio/espresso/nach-viagogo-urteil-in-zuerich-andere-gerichte-sind-strenger?partId=11748300
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://01-12-2020-4A_235-2020&lang=de&zoom=&type=show_document
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Strafklage des SECO 
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https://w
w

w.seco.adm
in.ch/seco/de/hom

e/seco/nsb-new
s.m

sg-id-54808.htm
l

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-54808.html
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Geoblocking-Verbot in der Schweiz
§ In Bezug auf das Schweizer Recht ist am 1. Januar 2022 Art. 3a des Bundesgesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG) über die Diskriminierung im Fernhandel in Kraft getreten. 
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Geoblocking-Verbot in der Schweiz
Ausnahmen vom Verbot 

Art. 3a Abs. 2 UWG
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Das neue CH-Datenschutzrecht        
Ab 1. September 2023

§ Enthält in Bezug auf 
• Informations- und Transparenzpflichten in 

Datenschutzbestimmungen
• Einwilligung zur Datenbearbeitung
• Verwendung von Cookies, Targeting-Tools und 

andere Werkzeuge zum Profiling

zahlreiche neue Vorgaben und Pflichten 65
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EU-
eCommerce-Recht
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?
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2011/83
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Datenschutz-Grundverordnung 
DSGVO

69

Deutschland: 
Ab 1.1.2022
Gesetz für faire 
Verbraucherverträge

EU-Geoblocking-Verordnung:
Ab 3.12.2018 in Kraft

Deutschland: 
Ab 2.12.2022
Antiabmahngesetz

Deutschland: 
Ab 1.5.2021
Neues Jugendschutzgesetz
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Wettbewerbsrecht - Marktortprinzip

§ Im Wettbewerbsrecht gilt Marktortprinzip
§ Anwendbar ist das materielle 

Wettbewerbsrecht des Staates, in dem die 
Interessen der Marktteilnehmer beeinträchtigt 
werden (Art. 6 Abs. 2 Rom II-VO)

§ LG Karlsruhe Urteil vom 16.12.2011 14 O 27/11 KfH III
„Ein ausländischer Verkäufer muss die Rechtsvorschriften desjenigen Staates 
einhalten, in dem er als Verkäufer auftritt. Richtet sich ein ausländischer eBay-
Verkäufer (Niederländer) mit seinem Angebot an den deutschen Markt, so muss 
er sich an das in Deutschland geltende Recht halten und den Widerruf nach 
deutschem Recht belehren. 70

https://www.webshoprecht.de/IRUrteile/Rspr1870.php


CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  7171 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

EU-gesetzliche Anforderungen
• Impressumspflichten
• Waren & Dienstleistungen Pflichtangaben 
• Warenkorb und Bestätigungsmail
• AGB und Datenschutzerklärung (DSGVO)
• Cookies- & Marketing-Tools - Vorgaben
• Jugendschutz - Vorgaben
• Faire Verbraucherverträge - Vorgaben
• Widerruf, Streitbeilegung, Ausschluss
• Rechtswahlklauseln, Schlichtungsplattform
• Gerichtstandsklauseln
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Gefahren von Nichtkonformitäten

72
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Gefahren von Nichtkonformitäten

Verstösse gegen gesetzliche Bestimmungen der EU und der nationalen 
Gesetze von EU-Ländern können folgende Rechtsfolgen zeigen:

a. Bussengelder
b. Abmahnung durch Konkurrenten
c. Abmahnung durch Verbände
d. Abmahnung durch Verbraucher- der Wettbewerbszentralen
e. Aussergerichtliche Unterlassungserklärungen gegenüber Konkurrenten, 

Verbänden, Zentralen mit Konventionalstrafe für Wiederholungsfall
f. Urteil wegen Marken- (9%), Urheberrechts- (18%) oder

Wettbewerbsverstössen (>70%) mit Gerichtskosten, eigenen und fremden
Anwaltskosten

g. Administrativverfahren von zuständigen Behörden mit Sanktionen bis zu 
Marktauftrittsverboten (inkl. temporäre oder permanente Schliessung des 
Online-Shops)

73
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Kosten der Abmahnungen
• Kosten einer Abmahnung und des sich evtl. anschliessenden Prozesses 

richten sich nach dem sog. Gegenstands- oder Streitwert.

• Dieser wird im Prozess vom Gericht nach freiem Ermessen geschätzt 
und festgelegt (Kostenrisiko) und richtet sich nach der wirtschaftlichen 
Bedeutung des Verstosses.

• Verbände dürfen für eine Abmahnung nur eine Pauschale in Höhe von 
ca. € 200.– geltend machen 

• Konkurrenten mit Anwälten dürfen nach Gegenstandswert die 
Abmahnung verrechnen.

• Alle Kosten, die dem Auftraggeber für die Abmahnung entstehen, sind 
grundsätzlich vom Abgemahnten zu erstatten, sofern die Abmahnung 
berechtigt war 74
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Vorbehalt neues Datenschutzrecht

§ Sanktionen des 
• neuen EU-Datenschutzrechtes (DSGVO-Konformität; 

vgl. dort) oder 
• anderer nationaler Spezialgesetze (z.B. deutsches 

Verpackungsgesetz 2019; deutsches 
Jugendschutzgesetz, deutsches faire 
Verbraucherverträge-Gesetz)

kommen dazu !!
75
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Einzelne EU-gesetzliche Anforderungen an 
eCommerce und Online-Marketing 

(nicht abschliessend)

76
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1. Impressumspflichten

77
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Impressumspflichten

§ Impressumspflicht trifft jeden Dienste-anbieter
für geschäftsmässige, gegen Entgelt
angebotene Waren und Dienstleistungen
gegenüber allen Konsumenten.

§ 2 Nr. 1 Telemediengesetz Deutschland:
„Diensteanbeiter ist jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder
fremde Telemedien zur Nutzung bereit hält oder den Zugang zur Nutzung
vermittelt.“
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Impressumspflichten (2)

§ Impressumspflicht gilt auch für Portale (Ebay,
Amazon).
• Wer dort einen Shop betreibt, muss ein Impressum

bereithalten, auch wenn der Portalbetreibung keine solchen
Möglichkeiten schafft.

§ gilt auch für kommerzielle Seiten in Sozialen
Netzwerken wie Twitter, Facebook und Xing
etc.
§ Der Shop, der hier Seiten unterhält, muss alle Impressums-

angaben über diese Seiten erreichbar und abrufbar
bereithalten.
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Impressumspflichten (3)

§ Keine Impressumspflichten
§ Keine Impressumspflicht besteht für rein private 

(Informations-) Websites.
§ Sobald „Geschäftsmässigkeit“ vorliegt (also Waren 

oder Dienstleistungen angeboten werden), ist keine
private Website mehr vorhanden.

§ Gerichte: Begriff wird weit ausgelegt. Bereits gegeben, 
wenn z.B. Werbebanner vorhanden sind oder wieder-
holt über eine Internetadresse Waren angeboten 
werden oder Waren mit Preisen beschildert werden.  

80



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  8181 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Impressumspflichten (4)

§ Formelle Anforderung
• Das Impressum sollte einfach und jederzeit auffindbar 

sein. Hierzu sollte ein Klick auf den Link IMPRESSUM 
genügen. 

• Der Kunde darf nicht erst lange scrollen müssen, um 
den Link zum Impressum aufzufinden.

§ OLG München Urteil vom 12.2.2004 – 29 U 4564/03

81
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Impressumspflichten (5)

§ BGH-Urteil vom 20.7.2006 – I ZR 185/03
Es reicht aus, wenn das Impressum von jeder Unterseite der 
Website über zwei Klicks erreichbar ist. Dabei ist es 
unschädlich, wenn der erste Link mit „Kontakt“ und erst der 
zweite Link mit „Impressum“ bezeichnet wird. 
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Impressumspflichten (6)

§ Praxistipps
• Setzen Sie einen Link in einen Footer, der an

jedem Ort der Website zu sehen ist oder bieten
Sie eine Leiste an der Seite an, von der man
überall auf das Impressum zugreifen kann.

• Das Impressum darf nicht in den AGB oder
Datenschutzerklärung integriert werden.

• Verwenden Sie die Bezeichnung
„IMPRESSUM“ um Missverständnisse auszu-
schliessen.
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Impressumspflicht (7)

§ Inhalt des Impressums (Muss-Anforderung)
• Name und Anschrift
• Kontaktinformationen
• Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde
• Registerangaben (Handelsregister)
• Berufsrechtliche Angaben (Branchenverband)
• Angaben zur MwST
• UID – Wirtschafts-Identifikationsnummer
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Impressumspflichten (8)
§ Name und Anschrift

• Natürliche Personen: 
• Vor- und Familiennamen
• Ladungsfähige Postanschrift (Postfach ungenügend)
• UID (Einzelfirma) und MwSt.-Nummer

• Juristische Personen:
• Vollständiger und korrekter Firmennamen
• Rechtsform
• Sitz
• Name des Vertretungsberechtigten
• UID und MwST.-Nummer 85
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Impressumspflichten (9)

§ Kontaktinformationen
• E-Mail Adresse 
• Ein weiteres elektronisches oder nicht-

elektronisches Kommunikationsmittel (z.B. 
Telefonnummer)

• Weitere Kontaktmöglichkeiten (Fax, ICQ, Facebook, 
Skype etc.)

• Anrufbeantworter ist zulässig, sofern ein zeitnaher 
Rückruf erfolgt (keine sofortige Reaktion nötig, nicht 
ausserhalb Geschäftszeiten)
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§ Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar 
bereitgehalten werden

§ Bezeichnung “Impressum“ oder verständliche andere Bezeichnung 
(„Anbieterkennzeichnung“

§ Unzulässige Bezeichnungen: 
• OLG Hamburg, Beschluss vom 20.11.2002, 5 W 80/02 „Backstage“
• OLG Düsseldorf Beschluss vom 13.8.2013 I-20 U 75/13 „Information“ oder „Info“
• OLG Naumburg Urteil vom 13.8.2011 1 U28/10 „Ich freue mich auf E-Mails“
• OLG München Urteil 11.9.2003, 29 U 2681/03 und BGH Urteil vom 20.7.2006 (unten) „Kontakt“ genügt

§ BGH vom 20.7.2006 I ZR 228/03: 
• Nicht zu beanstanden, wenn das Impressum erst durch mehrere Links von der Startseite aus zu erreichen ist
• Es reicht, wenn die Erreichbarkeit über 2 Links gewährleistet ist

§ LG Stuttgart Urteil vom 11.3.2003 - 20 O 12/03
• Das Bereitstellen der Anbieterkennzeichnungen in den AGB genügt nicht

TIP: Idealerweise ist das Impressum von jeder Seite der Webseite aus mit nur einem Klick 
erreichbar (dauerhafte Sichtbarkeit in Header- oder Fusszeilenbalken)

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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https://webshoprecht.de/IRUrteileB/Rspr1503.php
https://www.webshoprecht.de/IRUrteile/Rspr2070.php
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§ KG Berlin Beschluss vom 13.2.2007 5 W 34/07 „Abgekürzter Vorname genügt nicht und ist 
abmahnfähig“

§ Fehlende Telefonnummer
• OLG Hamm Urteil vom 17.3.2004, 20 U 222/03 „keine Angabe einer Tf-Nummer im Impressum notwendig“
• OLG Oldenburg Beschluss vom 12.5.2006, 1 W 29/06 und OLG Köln, Urteil vom 13.2.2004, 6 U 109/03 „Tf-Nummer 

muss zwingend ins Impressum, denn ein gewerblicher Verkäufer, der im Internet Waren anbietet, hat auch eine 
Telefonnummer zu veröffentlichen“

• BGH Urteil vom 25.2.2016 I ZR 238/14: „Fallen besondere Kosten bei der telefonischen Kontaktnahme an, die bei einem 
normalen Telefonanruf oder dem Mobilfunknetz nicht entstehen, fehlt es an einer effizienten Kommunikation“. 

• EuGH-Urteil vom 2.3.2017 C-568/15 „Kosten eines Telefonanrufs dürfen den Grundtarif unter einer gewöhnlichen 
geographischen Festnetz- oder Mobilfunknummer nicht übersteigen…“

• Empfehlung: immer Tf-Nummer ins Impressum, aber keine Mehrwertnummer mit Kostenbelastung beim Konsumenten, 
Festnetzanschluss oder Handy, das während den üblichen Geschäftszeiten IMMER bedient wird. 

§ Fehlende Aufsichtsbehörden
• Früher OLG Koblenz, Urteil vom 25.4.2006, 4 U 1587/04 „ist eine unerhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung und daher 

nicht abmahnfähig
• Heute: immer wettbewerbswidrig: LG Leipzig Urteil vom 12.6.2014 05 O 848/13 

§ Fehlender Vertretungsberechtigter oder HR-Angabe
• LG München Urteil vom 3.2.2005, 7 O 11682/04 „fehlender Vertretungsberechtigter einer GmbH und fehlende 

Informationen zum Handelsregister sind ein abmahnfähiger Wettbewerbsverstoss. 

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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Informationen durch „sprechende Links“
§ Grundsätzlich ist der Einsatz der Link-Technologie im Onlineshop zulässig
§ Die gewählten Begriffe des Links müssen aber sprechend, d.h. inhaltlich zutreffend sein

BGH Urteil vom 7.4.2005 I ZR 314/02 (Internetversand 1)
„Ein … Verbraucher …. verfügt erfahrungsgemäss über die Fähigkeit, einen elektronischen 
Verweis (Link) zu erkennen….. Muss aber durch klare und unmissverständliche Hinweise 
auf den Weg bis hin zum Vertragsschluss geführt werden..“
Der von der Werbung eines Internet-Versandhauses angesprochene Durch-
schnittsverbraucher erwartet in der Regel, daß die beworbene Ware unverzüg- lich
versandt werden kann, wenn nicht auf das Bestehen einer abweichenden Lieferfrist 
unmißverständlich hingewiesen wird. 

OLG Frankfurt Urteil vom 23.2.2011 6 W 111/10
Die Aufklärung über einen sogenannten Mouseover-Effekt ist unzureichend., weil es vom Zufall abhängt, 
ob die Besucher den Link überhaupt wahrnehmen. 

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=32946&pos=0&anz=1
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Linkbezeichnung bei Youtube
Wenn im Youtube z.B. Produktefilme angeboten werden, gelten die Pflichten zur 
Anbieterkennzeichnung auch.

LG Trier Urteil vom 1.8.2017 11 O 258/16
Anforderungen an Impressum auf Youtube: 
“Es reicht ein Link auf die Website des Anbieters, auf der dann ein 
Impressum sprechend verlinkt ist…“

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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Impressumspflicht auch bei 
Mobil-Apps

§ Es fehlt noch an Rechtsprechung
§ 2 Clicks sollten auch hier reichen
§ Inhaltlich gelten die gleichen Anforderungen wie 

im Online-Handel generell
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Einige inhaltliche Fehler
§ OLG München Urteil vom 14.11.2013 6U 1888/13: „Bezeichnung eines 

Einzelunternehmers als „Geschäftsführer“ ist Wettbewerbsverstoss. Gibt es 
nicht bei der Einzelunternehmung“

§ BGH Urteil vom 18.4.2013 I ZR 180/12: „Die Rechtsform ist gemäss§ 5a 
Abs. 3 Nr. 2 UWG (D) zwingend anzugeben. Fehlt diese, liegt ein 
Wettbewerbsverstoss vor“

§ OLG Frankfurt Urteil vom 14.3.2017: „Dummy-Handelsregisternummer wie 
Registergericht: Amtsgericht 000 oder Registernummer HR 000 ist 
wettbewerbswidrig“

§ OLG Naumburg Urteil vom 13.8.2010 1 U 28/10 und andere Gerichte: „keine 
funktionierende E-Mail-Adresse ist wettbewerbswidrig“ 

§ OLG Hamm Beschluss vom 3.8.2017 4 U 50/17 und andere Gerichte: „Link 
auf OS-Plattform fehlt oder ich nicht klickbar ist wettbewerbswidrig“

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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Impressumspflichten (10)
§ Angaben zur Aufsichtsbehörde

• Nach § 5 Abs. 1 TMG muss die zuständige
Aufsichtsbehörde bei Diensten angegeben werden,
die der behördlichen Zulassung bedürfen. Dies gilt
auch dann, wenn die Behörde keine Zulassung
erteilt hat (z.B. Gastronomiebetrieb, Makler,
Spielhallenbetreiber, Anwälte, Notare, Aerzte etc.)

• Fallen Aufsichtsbehörde und Zulassungsbehörde
auseinander, müssen beide Behörden separat
aufgeführt werden.

Tipp: Setzen Sie neben den Namen der Aufsichtsbehörden einen Link
zu deren Website. Postalische Anschrift der Behörde im Impressum
aufnehmen. 93
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Impressumspflicht (11)

§ Angaben des Registers
• Im Handelsregister eingetragene Anbieter müssen

das Register und die Registernummer angeben.

• Das gilt auch für ausländische
Registereingetragene Firmen (CH-Onlineshop:
www.zefix.ch)

94
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Impressumspflicht (11a) 
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Impressumspflichten (12)
§ Berufsrechtliche Angaben

• Nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 TMG müssen die Träger
sämtlicher Berufe, deren Zulassung gesetzlich
geregelt ist oder die eines Diploms oder eines
Befähigungsnachweises bedürfen, spezielle
Angaben in das Impressum aufnehmen.

• Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Optiker, Akustiker, Psycho-
therapeuten, Heilsberufe (Logopäden, Hebammen,
Physiotherapeuten etc.)

• Pflichtangabe: Zulassungskammer, Gesetzlich
richtige Berufsbezeichnung, Staat der Verleihung,
Verweis auf berufsrechtliche Regelungen 96
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Impressumspflichten (13)

§ Steuernummer und UID
• Gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 6 TMG muss der

Diensteanbieter eine Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer (MwST-Nummer) angeben, wenn er
eine besitzt

• (Umsatz > CHF 100‘000.--): Achtung wenn im
laufenden Geschäftsjahr Umsatz zunimmt.

• UID ist heute gleich MwST-Nummer 
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Impressumspflichten (14)

§ Liquidationsvermerk
• Unternehmen, die sich in der Abwicklung bzw. in

der Liquidation befinden, müssen in ihr Impressum
einen Liquidationsvermerk aufnehmen.

• Art. 725 OR: Bilanzdeponierung und Anzeigepflicht
gegenüber dem Richter

• Hälfte des Aktienkapitals durch Aktiven (Bilanz)
nicht mehr gedeckt, sofern keine Aussicht auf
Sanierung besteht (Entscheid VR).
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Impressumspflichten (15)

§ Sanktionen bei Nichtbeachtung
• Falsches oder fehlendes Impressum sind häufig Grund

für Abmahnungen (Konsumentenschutzverbänden,
Konkurrenz) => hohe Kosten des Zivilprozesses vor
ausländischem Gericht

• Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 3 TMG: Bussgeld
durch Aufsichtsbehörde in Höhe von bis zu € 50‘000.--
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Impressumspflichten (16)

§ Unnötige und wertlose Angaben
• Disclaimer
• Urheberrechtshinweise
• Markenrechte
• AGB und Nutzungsbestimmungen

• Gehören nicht in das Impressum und sind im Übrigen wertlos.
• Disclaimer mit Haftungsbeschränkung bedarf der Zustimmung

des Konsumenten, keine einseitige Erklärung möglich.
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2. Kennzeichnung von 
Waren & Dienstleistungen
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Lieferbarkeit von Waren

LG Ingolstadt, Urteil vom 15.06.2021 - 1 HKO 701/20

§ In Onlineshops beworbene Ware muß auch ohne expliziten Hinweis auf eine 
sofortige Lieferbarkeit jederzeit verfügbar und unverzüglich lieferbar sein. 

§ Kommt es zum Ausverkauf der Ware oder Lieferengpässen, muss der Shop 
sofort tätig werden und entweder sein Internetangebot entfernen oder 
aufklärende Hinweise bzw. Zusätze aufzunehmen. Andernfalls muss sich der 
Shop vorwerfen lassen, mit einem wettbewerbswidrigen Lockvogelangebot zu 
werben.
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Waren und Dienstleistungen (1)

§ Präsentation
• Darlegung aller wesentlichen Wareneigenschaften

(Haupt- und Nebeneigenschaften)
• Hauptstichworte auf Erstauswahlseite
• Details auf Folgeseiten (Verlinkung zulässig)
• Zwingende Angabe nach gesetzlichen Vorschriften

(z.B. Lebensmittel, Zusammensetzung)
Gleiche Anschriftspflichten wie im stationären
Handel
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Waren und Dienstleistungen (2)
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§ Weitere Angaben
• Wahrheit und Klarheit
• Aktionen auszeichnen
• Zeitliche Beschränkungen wie beim normalen Ausverkauf
• Warn- und Gefahrenhinweise (Kinder, Alkohol, Tabak etc.) wie im

stationären Handel
• Angebote müssen vorhanden sein / Verbindung mit Lagerhaltung
• Aktionen ohne Lagerbestände wettbewerbswidrig
• Garantiebestimmungen (*)

Waren und Dienstleistungen (3)
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Waren und Dienstleistungen (4)
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Verwendung von Bildern 

§ Produktebeschreibung und Bilder
• Verwendung nur von Abbild des zu verkaufenden 

Artikels und nicht ein Bild, das dem Originalprodukt 
lediglich ähnelt

• Keine Bilder mit Urheberrechten
• Keine Bilder von Markengeschützten Produkten

• Bundesgerichtshof (D) hat im Jahre 2011 entschieden, dass ein Bild
ebenso wie die textliche Beschreibung verbindlich sein kann, wenn
der Kunde auf eine bestimmte Eigenschaft vertraut (BGH Urteil vom
12.1.2011 – VIII ZR 346/09)
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Produktebilder

BGH	Urteil	vom	12.1.2011	VIII	ZR	346/09

• Produktebilder	im	Online-Shop	sind	verbindlich

• „Aufgrund	der	Abbildung	des	Fahrzeugs	im	Internet	war	das	von	der	

Verkäuferin	angenommene	Kaufangebot	auf	den	Erwerb	eines	Fahrzeugs	

mit	Standheizung	gerichtet“.	

OLG	Hamm	Urteil	vom	5.6.2014	I-4	U	152/13

• Wird	mit	einer	blickfangmässigen Abbildung	eines	Produktes	geworben,	aber	nicht	alle	auf	dem	

Bild	abgebildeten	Gegenstände	gehören	zum	Angebot,	ist	darüber	in	einem	klaren,	

unmissverständlichen	und	am	Blickfang	teilhabenden	Hinweis	aufzuklären	

(Abgrenzungsinformationspflicht)
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Produktebilder							(2)

OLG	Hamm	Urteil	vom	4.8.2015	I-4	U	66/15

• Wird	auf	einem	Produktbild	im	Online-Shop	ein	
Sonnenschirm	inklusive	Betonplatten	abgebildet,	die	
tatsachlich	aber	nicht	zum	Lieferumfang	gehören	und	wird	
auf	diesen	Umstand	lediglich	in	der	Produktebeschreibung	
hingewiesen,	handelt	es	sich	um	eine	spürbare	Irreführung	
über	die	wesentlichen	Merkmale	der	Ware.	
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Produktebilder						(3)

• Es	muss	eine	klare	Abgrenzung	zwischen	dem	
Kaufgegenstand	und	Ambiente-Teilen	
hergestellt	werden.
• Mit	einem	„Ausgrauen“	der	nicht	zum	
Kaufgegenstand	gehörenden	Zusatzelemente	
kann	diesem	Erfordernis	entsprochen	werden.
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3. Lebensmittel & Rückverfolgbarkeit

4. Anforderung spezieller Branchen
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Schweiz: Waren und Dienstleistungen (5)
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CH-Ausfuhrbestimmungen Lebensmittel (6)
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Schweiz: Waren und Dienstleistung (7)
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Schweiz: Waren und Dienstleistungen (8)
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EU: Lebensmittel-Informationsverordnung der EU (LMIV)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:de:PDF

• Grundsätzlich gleich hohe Anforderungen wie im stationären Handel

EU: Waren und Dienstleistungen (9)
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Schweiz: Waren und Dienstleistungen (10)
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Schweiz: Waren und Dienstleistungen (11)
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Schweiz: Achtung Preisempfehlungen
Schweizerisches Bundesgericht, Urteil vom 4.2.2021 – 2 C_149/2018

§ Das BGE hat in diesem Entscheid eine unverbindliche
Preisempfehlung von Pfizer als unzulässige Preisbindung qualifiziert, 
die mit einer Busse sanktioniert werden kann.

§ Folge: Preisempfehlungen, an die sich ein grosser Teil der Einzelhändler eines 
Herstellers hält, können rechtswidrig und eine Wettbewerbsverletzung sein, 
insbesondere wenn die Preisempfehlung regelmässig aktualisiert und automatisch im 
Kassensystem der Einzelhändler angezeigt werden. Es ist nicht erforderlich, dass der 
Hersteller Druck auf seine Einzelhändler ausübt ohne ihnen besondere Anreize bietet. 
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Deutsche Gebrauchsanweisungen

LG Dortmund Urteil vom 26.1.2021 – 25 O 192/20

§ Sind bei der Verwendung eines Produktes, das auf einer
Vertriebsplattform verkauft wird, Regeln zum Sicherheits- und
Gesundheitsschutz zu beachten, so muss eine deutsche 
Gebrauchsanweisung gemäss§3 Abs. 4 ProdukteSicherheits-
Gesetz) verpflichtend beigefügt werden. 

§ Eine Beschreibung nur in englischer Sprache reicht nicht aus.
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§ Elektronik
• Deutschland hat eine Gesetz über das

Inverkehrbringen, die Rücknahme und die
umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz – ElektroG) verabschiedet, welches
am 24.10.2015 in Kraft getreten ist.

• Trifft alle Onlineshop-Betreiber, welche mindestens 
400qm Verkaufs- oder Lagerfläche aufweisen. 

• Registrierungspflicht und Informationspflichten

Spezielle Branchen (12)
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Elektronikmarkt

OLG Köln, Urteil vom 30.10.2019 – 6 U 100/19

§ Ein Elektronikmarkt muss nicht auf Sicherheitslücken und fehlende 
Updates des Betriebssystems der von ihm verkauften Smartphones 
hinweisen. 

§ Es stellt für den Elektronikmarkt einen unzumutbaren Aufwand dar, 
sich die Informationen über Sicherheitslücken für jedes einzelne von 
ihm angebotene Smartphone-Modell zu verschaffen. 
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Spezielle Branchen (13)
§ Arzneimittel

• Im Bereich Arzneimittel sind das
Heilmittelwerbegesetz (HWG) und das
Arzneimittelgesetz (AMG) entscheidend.

• Vertrieb von verschreibungspflichtigen und 
apothekenpflichtigen Medikamenten darf nur durch 
einen Apotheker erfolgen. 

• Spezielle Strafnormen
• Spezielle Voraussetzungen für den Versand

• EuGH Urteil vom 11.12.2003 – C-322/01
„Ein nationales Verbot des Medikamentenversands durch Apotheken ins 
Ausland verstösst gegen das Europarecht“.
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Spezielle Branchen (14)

§ Arzneimittel – Medikamente
§ OLG Naumburg – 22.6.2017

• Internet-Apotheken dürfen Medikamente nicht von der Rücknahme ausschliessen.

• Dabei spielt es keine Rolle, dass retournierte Arzneimittel nicht mehr weiterverkauft 
werden können. 

Das OLG Karlsruhe stärkt diese Rechtsprechung mit einem gleichlautenden Entscheid im 
Jahre 2018. Ausserdem legt es fest, dass Online-Apotheken ihren Kunden zur Beratung 
eine kostenlose Telefonnummer anbieten müssen.
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§ Textilien
• Im Bereich Vertrieb von Textilien gelten die

Vorschriften der EU-Textilkennzeichnungsver-
ordnung.

• Informationspflicht, welche textilen Rohstoffe in der
Textilie verwendet werden und wie die
Zusammensetzung der Textilfasern aussieht.

• Alle Textilerzeugnisse müssen mit den allein
zulässigen Bezeichnungen gemäss Anhang 1 zur
VO gekennzeichnet sein. (Ausnahmen in Anhang
5).

Spezielle Branchen (14)
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Textilkennzeichnung

OLG	München	Urteil	vom	20.10.2016	6	U	2046/16
• Ein Textilerzeugnis, das als deutsche Textilfaserbezeichnung anstelle des Begriffs
gemäss Anhang I Nr. 26 zur TextilKennzVo „Polyacryl“ den Begriff „Acryl“ bzw.
„Acrylic“ aufweist, verstösst gegen das Kennzeichnungsgebot gemäss Art. 5 I, 9 I,
15 III, 16 I und III der TextilKennzVO. Eine solche Textilkennzeichnung ist
wettbewerbswidrig.
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Urteil hier: 
https://webshoprecht.de/IRUrteileB/Rspr2730.php
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§ Kosmetik
• Kosmetika werden durch die EU-Kosmetik-VO 

geregelt.
• Art. 4: Jedes Kosmetikprodukt bedarf einer 

verantwortlichen Person im Unternehmen.
• Kennzeichnungspflichten des Kosmetikaproduktes

einhalten
• Sprachanforderungen an Beschreibungen beachten
• Mindesthaltbarkeitsdatum angeben
• Kein Inverkehrbringen nach Ablauf des

Haltbarkeitsdatums

Spezielle Branchen (15)
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Garantiebedingungen

Garantiebedingungen	müssen	im	Online-Shop	verlinkt	werden	(Art.	246a	§
1	Abs.	1	S.	1	Nr.	9	EGBGB)

• Insbesondere	wenn	solche	bestehen
• Insbesondere	wenn	solche	vom	Hersteller	oder	Zulieferanten	explizit	eingeräumt	
werden

• Insbesondere	wenn	ich	mit	diesen	Garantiebestimmungen	auch	noch	werbe.	
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Garantiebedingungen

OLG Frankfurt a.M. – Urteil vom 11.11.2021 – 6 U 121/21

§ Die Angabe „36 Monate Garantei“ ist irreführend und damit 
wettbewerbswidrig, wenn nicht darüber aufgeklärt wird, dass der 
Werbende nicht über die volle Laufzeit der Garantiegeber ist, sondern 
zunächst ein Dritter garantiert (z.B. Hersteller). 
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Testergebnisse

LG	Kaiserlautern	Urteil	vom	8.11.2016	HK	O	2/15

• Bei	der	Werbung	mit	Testergebnissen	im	Internet	ist	die	

Schaltung	eines	elektronisches	Verweises	(Links)	zum	

Testergebnis	nicht	erforderlich.	Die	Angabe	einer	

Internetseite	reicht	aus,	muss	aber	aktuell	sein	und……

• Eine	Fundstellenangabe,	die	kaum	oder	höchstens	mit	erheblicher	

Mühe	entzifferbar	ist,	steht	dem	gänzlichen	Fehlen	der	

Fundstellenangabe	gleich.	

OLG	Köln	Urteil	vom	7.4.2017 6	U	135/16

• Keine	Werbung	für	Produkte	mit	Hinweis	auf	

Testergebnisse	ohne	entsprechende	Fundstelle
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Urteil hier: 
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Effizienzklasse-Informationen

BGH-Urteil	vom	6.	April	2017 – Az.	I	ZR	159/16
• Effizienzklassen	zu	einem	Elektrogerät	dürfen	zwar	auf	einer	gesonderten	Webseite	
dargestellt	werden	(BGH-Urteil	vom	4.2.2016	– Az.	I	ZR	181/14)

• Der	Link	zu	dieser	Webseite	muss	aber	besonders	klar	und	deutlich	gekennzeichnet	
sein.	
• Die	Pflichtinformationen	zur	Energie-Effizienzklasse	dürfen	aber	nicht	nur	über	einen	
Link	mit	der	Bezeichnung	„Mehr	zum	Artikel“	abrufbar	sein.	Diese	Bezeichnung	hat	
keinen	direkten	Bezug	zu	Effizienzklassen.	Es	muss	„Informationen	zur	Energie-
effizienz“	oder	ähnlich	heissen.
• Die	Pflichtinformationen	müssen	überall	dort	im	Shop	eingefügt	werden,	wo	das	
Produkt	mit	einer	Preisangabe	beworben	wird.	
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Urteil hier: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=79004&pos=0&anz=1
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Werbung	mit	Hinweis	auf	„geringe	Stückzahl“	zulässig?

Oberlandesgericht	Koblenz,	Urteil	vom	2.12.2015	(Az.:	9	U	296/15)

Eine	Werbung	mit	dem	Hinweis	„nur	limitierte	Stückzahl“	ist	unzulässig,	da	der	Kunde	aufgrund	des	geringen	Vorrats	keine	realistische	

Chance	hatte,	die	Ware	innerhalb	der	kurzen	Reaktionszeit	zu	kaufen.	

Ein Händler hatte den Kauf eines Markenstaubsaugers für einen bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit im Online-Shop

beworben. Online war die Ware innerhalb von 4 Minuten ausverkauft. Das Gericht verurteilte das Unternehmen zur Unterlassung
solcher Werbemassnahmen, wenn damit zu rechnen ist, dass das Produkt am Geltungstag nicht für eine angemessene Dauer
erhältlich sei. Trotz des Hinweises „limitierte Stückzahl“ liege eine Irreführung vor, denn es habe keine Chance gegeben, die Ware

innerhalb kurzer Zeit nach üblicher Kenntnisnahme des Angebotes erwerben zu können.

UNSER TIP: Bei geringem Warenvorrat ist zwar ein Hinweis wie „geringer Vorrat“ erforderlich, aber auch dann muss die Ware für

einen angemessenen Zeitraum in ausreichender Menge vorhanden sein.

Quelle:	Zeitschrift	Internet-World-Business,	3/16	vom	1.2.2016,	Seite	19

Aktionen und Rabatte
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Urteil hier: 
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige
&showdoccase=1&doc.id=JURE160000410&doc.part=L
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5. Warenkorb und 
6. Bestätigungsmail
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Warenkorb und Bestätigungsmail (1)

Anbieter Konsument

Warenauslage = Einladung zur Füllung Warenkorb

Einladung zur Offertabgabe in Warenkorb

Anbieter Konsument

Anbieter Konsument

Warenkorb zur Prüfung

Bestätigungsmail

Posteingang

Lagerbestand?
Ablehnung
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§ Anforderungen an Warenkorb
• Auflistung der bestellten Waren (Stückzahlen 

und Preis)
• Korrekturmöglichkeit auf Auswahlbildschirm
• Preisangaben mit allen Details (Nettopreis, 

MwSt, Zusatzkosten, Totalkosten)
• AGB und DSB einbinden
• Bestellbutton unbedingt ganz am Schluss 

setzen (Achtung: Buttongesetz D)

Warenkorb und Bestätigungsmail (2)
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§ Preisangabeverordnung D (PAngV)
• Gegenüber dem Konsumenten müssen immer

die Endpreise angegeben werden. Dies
bedeutet, dass die Mehrwertsteuer und andere
Preisbestandteile in den angegebenen Preis
hineinzurechnen sind.

Wenn der Unternehmer unter Angabe von Preisen wirbt, muss er
vollständige Angaben machen. Auch die Werbung in Newslettern muss
sich an den Anforderungen PAngV messen lassen
BGH-Urteil vom 10.12.2009 – I ZR 149/07

Warenkorb und Bestätigungsmail (3)
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Klage des SECO gegen Viagogo

BGer 4A_235/2020 i.S. SECO gegen Viagogo AG

Änderung der Rechtsprechung in der Schweiz
Weicht von den Urteilen in der EU aber ab. Achtung bei der Umsetzung 
mit EU-Bezug. 
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Warenkorb – Fehler-Plausibilisierungen (1)

• Vor Versand des Warenkorbes müssen 
• Fehler noch korrigiert werden können
• Die Darstellung der Bestellung muss aktualisiert

werden, wenn Bestellung geändert wurde.

• Onlineshop-Programme sollten auch
Plausibilisierungen der Bestellungen hinsichtlich
unsinniger Bestellungen (Anzahl) durchführen.
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• Nicht zulässig ist es, die Angaben zu Liefer- bzw.
Versandkosten unter Menüpunkten wie „Allgemeine
Geschäftsbedingungen“ oder „Service“ bereitzuhalten,
wenn der Bestellvorgang keine Zwangsführung über
die entsprechenden Seiten vorsieht.
OLG Frankfurt/Main – Urteil vom 6.3.2008 – 6 U 85/7
OLG Hamburg – Urteil vom 12.8.2005 – 5 U 187/02

Warenkorb und Bestätigungsmail (4)
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https://openjur.de/u/30758.html
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• Es reicht nicht aus, die Angaben zu Liefer- und
Versandkosten erst nach Einlegen der Ware in den
Warenkorb auf dem Bildschirm erscheinen zu
lassen. Die Belehrung muss bereits zu einem
früheren Zeitpunkt erfolgen, nämlich dann, wenn
sich der Käufer mit dem Angebot näher befasst.

BGH-Urteil vom 4.10.2007 – I ZR 143/04

Warenkorb und Bestätigungsmail (5)
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=41797&pos=0&anz=1
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• Unzureichend ist es auch, wenn Angaben zu Liefer-
oder Versandkosten erst über zwei Links abgerufen
werden können, die nicht deutlich bezeichnet sind.
OLG Köln – Urteil vom 7.5.2004 – 6 U 4/04

• Gleichfalls unzulässig ist es, wenn sich die Angaben
am unteren Ende der Internetseite befinden und nur
durch Herabscrollen sichtbar werden.
OLG Hamburg – Urteil vom 20.5.2008 – 3 U 225/07

Warenkorb und Bestätigungsmail (6)
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https://openjur.de/u/102292.html
https://openjur.de/u/30883.html
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LG Bochum – Urteil vom 19.6.2013 – I-13 O 69/13

Unzureichend ist es auch, wenn der Grundpreis nur dann angezeigt
wird, wenn der Kunden die Computermaus über das abgebildete
Produktebild bewegt (sogenannter „Mouseover-Effekt“)

BGH-Urteil vom 26.2.2009 – I ZR 163/09
Der Grundpreis muss – ohne Verlinkung – gemeinsam mit dem
Endpreis und „auf einen Blick“ wahrnehmbar sein.

Warenkorb und Bestätigungsmail (7)
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https://openjur.de/u/647519.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=49030&pos=0&anz=1
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Bestätigungsmail – Beweiswert 

143

LG Köln, Urteil vom 11.1.2022 – 4 Sa 315/21

Den Absender einer E-Mail (auch Bestätigungs-Mail) trifft gemäss § 130
BGB die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die E-Mail dem
Empfänger zugegangen ist.

Die Absendung einer E-Mail begründet keinen Anscheinsbeweis für den
Zugang beim Empfänger, und zwar auch dann nicht, wenn er nach dem
Versenden keine Meldung über die Unzustellbarkeit der E-Mail erhalte.

Um sicherzustellen, dass eine E-Mail den Adressaten wirklich erreicht hat,
könne der Versender über die Optionsverwaltung eines E-Mail-Programmes
eine Lesebestätigung anfordern.
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Versandkosten

Kammergericht Berlin, Beschluss vom 02.12.2015, 
Az. 5 W 196/15
Online Händler sind verpflichtet, gegenüber dem
Verbraucher innerhalb der EU alle Transportkosten in die
von ihnen belieferten Länder anzugeben.

Unser Tipp: Stellen Sie in einer Übersicht die Transportkosten für die von Ihnen
belieferten Länder zusammen. Weisen Sie in Ihren AGB mit Unterlegung eines
Links auf diese Übersicht hin. Geben Sie in der Bestellübersicht (Check-Out Box)
diesen Link auf die Transportkosten nochmals an und weisen Sie die effektiven
Landesspezifischen Transportkosten im Warenkorb vor dem Kaufen-Button
explizit aus.
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/KORE222482015
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/KORE222482015
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§ Mindestangaben 
• Es muss eine Angabe auf der Website zu finden sein, welche

Zahlungsmittel akzeptiert werden (Rechnung, Nachnahme,
Postanweisung, Kreditkarte, Paypal etc.).

• Fallen zusätzliche Gebühren für die Nutzung von bestimmten
Zahlungsarten an, müssen diese Gebühren separat angegeben
werden (Achtung: neue Zahlungsrichtlinie PSD2 ab 14.9.2019 in
Kraft)

• Zusatzgebühren für Zahlungsmittel nur zulässig, wenn dem
Verbraucher gleichzeitig eine gängige kostenlose
Zahlungsmöglichkeit eingeräumt wird (z.B. Zahlung per
Lastschrift).

Zahlungsmittel

145
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Entgelt für Zahlung

Kammergericht Berlin, Beschluss vom 02.12.2015, 
Az. 5 W 196/15

Unternehmen dürfen von ihren Kunden ein Entgelt für die
Zahlung mittels Sofortüberweisung oder PayPal erheben,
wenn das Entgelt allein für die Nutzung dieser
Zahlungsmittel und nicht für eine damit im Zusammenhang
stehende Nutzung einer Lastschrift, Überweisung oder
Kreditkarte verlangt wird.
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/KORE222482015
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Lieferung - Lieferzeit (1)

§ Lieferzeitangabe
• Die Lieferzeit ist bei der Darstellung des Produktes 

verbindlich mitzuteilen (Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 7 
EGBGB.

• Ein genaues Datum muss nicht angegeben werden.
• „Lieferzeit: 2-4 Tage“ ist ausreichend
• „Lieferzeit in der Regel 2-4 Tage ist unzulässig, weil 

Abweichungen von der Regel nicht im voraus zu 
erkennen sind
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7. Sondergesetz Deutschland

Button-Gesetz
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Buttongesetz (D) seit 1.8.2012
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Buttongesetz (D) seit 1.8.2012
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§ Bestellbestätigungs-Mail
• Muss unmittelbar nach Bestellung zugestellt werden
• Warenbestellung mit Stückzahl und Preis
• Gesamttotal mit allen Kosten (inkl. MwST. – sofern 

geschuldet; weitere Kosten z.B. Transport- oder 
Zollgebühren)

• Widerrufsbelehrung zwingend (Formularverweis)
• AGB einbinden, Streitbeilegung einbinden
• Ausdruckbar und speicherbar

Warenkorb und Bestätigungsmail
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Warenkorb und Bestätigungsmail
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Text zum Bestellbutton

155

LG Hagen, Urteil vom 17.6.2019

Beschriftung des Bestellbuttons mit dem Satz „Ihre
Selbstauskunft kostenpflichtig absenden“ ist nicht
ausreichend und somit wettbewerbswidrig.

Auch „Bestellung abschicken“ ist unzulässig.
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Zwei Verträge = 2 Bestellbuttons
OLG Nürnberg, Urteil vom 29.5.2020 – U 3878/19

Unmittelbar vor Abgabe der Vertragserklärung muss
der Verbraucher über die wesentlichen Eigenschaften
der verkauften Ware informiert werden.

Sollen zwei verschiedene Verträge – Kaufvertrag und
Mitgliedschaftsvertrag – abgeschlossen werden,
genügt ein einziger Bestellbutton mit der Aufschrift
„jetzt kaufen“ nicht.
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Checkout-Seite bei Amazon
BGH, Beschluss vom 28.11.2019 – Az. I ZR 43/19

Die Checkout-Seites des Online-Händlers Amazon ist
derzeit rechtswidrig, weil die wesentlichen
Warenmerkmale des Produktes nicht unmittelbar vor
dem Kauf angezeigt werden.

Grundsätzlich kommt unter diesen Umständen kein gültiger Vertrag
zustande, weil die Einwilligung mit dem Button den Kaufinhalt nicht
einschliesst.
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8. Nationale Sondergesetze
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§ Verpackungsvorschriften der EU
• Jeder Online-Händler in D muss sich gemäss

Verpackungsverordnung einem DUALEN
ENTSORGUNGSSYSTEM anschliessen und sich
registrieren lassen (z.B. grüner Punkt)

• Es dürfen ausschliesslich Verpackungsmaterialien
verwendet werden, welche ökologisch abbaubar
sind und umweltgerecht wiederverwertbar sind

Waren und Dienstleistungen (17)
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Waren und Dienstleistungen (18)

https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/

160

https://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/
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Neues Verpackungsregime in EU

161
https://verpackungsgesetz-info.de/#erklaervideo
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Neue Verpflichtungen ab 1.1.2019

Neues Verpackungsregime in EU                          
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Waren und Dienstleistungen (19)

Unser Tipp: Klären Sie die Lizenzierungsbedingungen in
den belieferten Zielländern ab und schliessen Sie
entsprechende Lizenzverträge für die Rücknahme Ihres
Verpackungsmülls.

Länderspezifische Informationen zu allen Recycling- und
Verpackungsfragen:

https://www.pro-e.org/index/html
https://www.pro-e.org/proe-members 163

http://www.pro-e.org/index/html
https://www.pro-e.org/proe-members
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§ Jugendschutz
• Onlinehändler hat das Jugendschutzgesetz (JuSchG: Achtung

für Deutschland neu ab 1.5.2021) einzuhalten.
• Abgabe von Alkohol, Tabak, Filme und Computerspiele

verboten oder eingeschränkt (16/18 Jahre für Alkohol wie in
CH)

• Filme und Computerspiele müssen mit Altersbeschränkung
gekennzeichnet werden.

Tipp: Zustellung nur über das Post-Ident-Verfahren (D) Identifizierung
am Postschalter

Neues Jugenschutzgesetz Deutschland
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Neues Jugendschutzgesetz Deutschland 1.5.2022
§ In Kraft seit 1.5.2021
§ Neue Pflichten für Betreiber und Anbieter

• Film- und Spieleplattformbetreiber müssen Kennzeichnungs- und Kontrollpflichten
erfüllen (Filme und Spiele müssen immer eine Alterskennzeichnung enthalten)

• Anbieter von Diensten, die sich via Soziale Netze auch an Kinder und Jugendliche
richten und von diesen üblicherweise genützt werden, müssen 
Vorsorgemassnahmen treffen. 

• Melde- und Abhilfeverfahren bereitstellen für unzulässige oder entwicklungsgefährdende Angebote und 
Cybermobbing

• Alle nur für Erwachsene geeigneten Inhalte müssen neu Altersverifikationen
erfüllen und nachweisen können

• Alle Anbieter müssen auf unabhängige Beratungsangebote hinweisen. 
• Technische Voreinstellungen (in Apps, Webdiensten etc.) müssen vor leichter 

Identifizierbarkeit von Minderjährigen schützen. 
• AGB müssen kindergerecht ausgestaltet sein für alle Angebote, die sich an 

Kindern und Jugendliche richten.

§ Neue Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz mit 
Sanktionierungsrechten (u.a. Bussgelder bis Euro 50 Millionen)
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§ Ausnahmen
• Nur für grosse, kommerzielle Anbieter
• Gilt auch für ausländische Anbieter mit Auswirkung in D
• Nicht kommerzielle Angebote sind ausgenommen (z.B. private 

Blogs, gemeinnützige Angebote etc.). 

§ Besondere Auflage
• Ausländische Anbieter müssen in Deutschland einen 

Empfangsbevollmächtigten benennen (analog zum 
Datenschutzvertreter nach Art. 27 DSGVO). 

Neues Jugendschutzgesetz Deutschland 1.5.2022
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Antiabmahngesetz Deutschland
• In Kraft seit 2.12.2022
• Abmahnungen wegen Verstössen im eCommerce gegen gesetzliche 

Informations- und Kennzeichnungsverstösse sowie bei Verstössen
gegen die DSGVO durch Unternehmen und Vereine mit „in der Regel“ 
weniger als 250 Mitarbeitern kann der Abmahnende künftig gemäss§
13 Abs. 4 Nr. und Nr. 2 UWG keinen Aufwendungsersatz mehr 
verlangen. 

• Schärfere Anforderungen an Aktivlegitimation
• Schärfere Anforderungen an die Formalitäten der Abmahnung
• Schärfere Anforderungen an Begründung der Höhe der

Abmahnungskosten (Berechnungsgrundlage)
• Verbot der strafbewerten Unterlassungserklärung bei Verstössen gegen

Informationspflichten
• Verbot missbräuchlicher Geltendmachung von Ansprüchen
• Einschränkung des fliegenden Gerichtsstandes aus § 14 II UWG
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Gesetz für faire Verbraucherverträge (D)
• In Kraft seit 1.1.2022 (stufenweise)
• Pflicht zur Überprüfung der Webseiten, Verträge und AGB für Anbieter

• Regelmässige Warenlieferungen oder regelmässige Dienstleistungen mit 
automatischer Verlängerung sind unzulässig. 

• Verträge müssen nach Ablauf der Mindestlaufzeit monatlich kündbar 
sein.

• Klausel zur stillschweigenden Vertragsverlängerung ist nur zulässig, 
wenn sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert und der 
Verbraucher eine Kündigungsfrist von maximal einem Monat eingeräumt 
erhält. 

• Verträge für ein Dauerschuldverhältnis (z.B. Fitness-Abos etc.) können 
ab 1.3.2022 mit einer Frist von maximal einem Monat (bisher 3 Monate) 
vor Ablauf der vorgesehenen Vertragsdauer gekündigt werden. 
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Gesetz für faire Verbraucherverträge (D)
• Ab 1.7.2022 muss auf Webseiten mit Dauerschuldverhältnissen ein 

verpflichtender Kündigungsbutton eingeführt werden. Dieser muss gut 
sichtbar und eindeutig als „Klick zur Kündigung“ erkennbar sein. 

• Fehlt einer solcher Button, kann der Verbraucher jedes 
Dauerschuldverhältnis jederzeit und ohne Einschränkungen kündigen. 

• Der Anbieter muss nach einer (elektronischen) Kündigung dem 
Verbraucher eine elektronische Empfangsbestätigung der Kündigung 
zustellen. 

• Telefonwerbung muss im Vorwege eine Einwilligung des 
Verbrauchenden einholen. Diese Einwilligung muss dokumentiert 
werden und ist 5 Jahre aufzubewahren (§ 7a UWG). Verstoss kann mit 
Bussgeld bis zu Euro 50‘000 geahndet werden ( § 20 Abs. 1 Nr. 2 
UWG).
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Frankreich 
Werbefotos: Kennzeichnungspflicht für manipulierte Fotos

Frankreich
Ab dem 01. Oktober 2017 müssen in Frankreich Modelfotos, die mit Photoshop (oder anderen
Programmen) bearbeitet wurden, gekennzeichnet werden. Egal ob männlich, weiblich, jung oder
alt - wenn die Figur eines Models nachträglich per Bildbearbeitung verändert wurde, muss das
gekennzeichnet werden.
Strafe: mehrere € 10‘000.00 Busse
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9. Influencer-Marketing
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Für den Konsumenten ist nicht ersichtlich, ob ein
Beitrag von Unternehmen bezahlte und beeinflusste
Werbung ist oder ob es sich wirklich um eine
Privatperson handelt, die auf einer Social-Media-
Plattform ihre Informationen präsentiert und Tipps
gibt.

Influencer-Marketing (1)
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Native Advertising – Influencer Marketing – Content
Marketing beschreiben eine Art von Werbung, die in
einer Form präsentiert wird, die der sonstigen
Inhaltsstruktur einer Seite angepasst und so nur
schwer von redaktionellen Artikeln zu unterscheiden
ist.

Influencer-Marketing (2)
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Influencer-Marketing (3)

Ein Unternehmen handelt unlauter nach UWG,
wenn es Werbung als Information tarnt, also

• redaktionelle Inhalte zu Zwecken der
Verkaufsförderung finanziert (Trennungsgebot),

• ohne dass sich der Zusammenhang aus dem
Inhalt oder der Art der Darstellung eindeutig
ergibt (unlauterer Vergleich).

174



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  175175 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Influencer-Marketing (4)
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Influencer-Marketing          #ad (5)

§ OLG Celle Entscheid vom 8.6.2017 (13 U 53/17): „die Verwendung des Hashtags 
#ad reicht nicht zur Kennzeichnung von Werbung aus“ 

§ Das Gericht bejahte einen Wettbewerbsverstoss gemäss§ 5 a Abs. 6 UWG 
(Deutschland) durch den Instagram-Post. 

§ Das Gericht rügt, dass der Hashtag #ad am Ende eines Beitrags und lediglich an 
zweiter Stelle von insgesamt sechs Hashtags („#blackfriday #ad #eyes #shopping
#rabatt #40Prozent) steht und führt aus, dass ein durchschnittlicher Nutzer den 
Hashtag an dieser Stelle nicht unmittelbar zur Kenntnis nimmt. 

§ Zweifelhaft ist auch, ob Hashtags, die am Ende eines Beitrages stehen, 
überhaupt genügend wahrgenommen werden. 

§ Zudem wird der werbliche Charakter des Beitrags dadurch verschleiert, dass sich 
im Text Symbole wie ein lachendes Gesicht und ein Doppelherz befinden. 
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OLG Frankfurt, Beschluss vom 23.9.2021 – 6 W 76/21
Wurde einer Influencerin verboten, auf ihrem
Internetaccount ein Produkt mit „Bullshit“ zu bezeichnen,
handelt es sich um einen kerngleichen Verstoss gegen das
gerichtlich ausgesprochene Unterlassungsverbot, wenn sie
die Bezeichnung wiederholt, indem sie das Wort „Bullshi“
durch Auslassung bestimmter Buchstaben als „B******t“ oder
„noch mehr B***“ darstellt.

Influencer-Marketing          Verwendung Bullshit
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Abmahnung an Influencerin wegen Kreditschädigung (7)

OLG Frankfurt, Beschluss vom 23.9.2021 – 6 W 76/21

Wurde einer Influencerin verboten, auf ihrem Internet-Account ein Produkt
mit "Bullshit" zu bezeichnen, handelt es sich um einen kerngleichen
Verstoß gegen das Unterlassungsgebot, wenn sie die Bezeichnung
wiederholt, indem sie das Wort "Bullshit" durch Auslassung bestimmter
Buchstaben als "B********t" oder "Noch mehr B***" darstellt

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE2100
01699

https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE210001699
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Abmahnung an Influencerin wegen Kreditschädigung (8)

OLG Köln, Urteil vom 19.2.2021 – 6 U 103/20

• Der Umstand, dass Äusserungen von Influencern auch redaktioneller
oder informierender Natur sind, steht einer Bewertung als geschäftliche
Handlung nicht entgegen, weil auch journalismusnahe Tätigkeiten der
UWG-Kontrolle nicht entzogen sind, wenn sie unmittelbar durch
Werbung finanziert werden (kein Medienprivileg).

• Eine Kennzeichnung von Influencer-Mitteilungen ist auch auf Instagramm bei
followerstarken Profilen steht vorzunehmen.

• Eine überwiegende kommerzielle Absicht ist auch bei Postings von Influencern
zu vermuten, wenn Mitteilungen durch ein direktes Entgelt oder sonstige, auch
geringwertige Gegenleistungen mitbeeinflusst werden.
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Affiliate-Partnerprogramme (9)

LG München I, Urteil vom 26.2.2019

• Ein Portal-Betreiber, der auf seiner Webseite Beiträge veröffentlicht,
muss hinreichend deutlich angeben, dass er an einem Affiliate-
Partnerprogramm teilnimmt und für die verlinkten Produkte eine
entsprechende Provision erhalt.

LG Hamburg, Urteil vom 16.4.2019

• Ein Online-Portal, das Usern Makler vermittelt, muss darauf
hinweisen, dass es im Erfolgsfall eine Vergütung erhält. Andernfalls
wird der suchende Verbraucher in die Irre geführt, da er davon
ausgeht, dass die Auswahl der Makler nach sachlichen Kriterien
erfolgt
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Bilderverweise ohne Auszeichnung als Werbung (10)

OLG Braunschweig, Urteil vom 13.5.2020 – Az. 2 U 78/19
LG Köln, Urteil vom 8.4.2020, Az. 1 HK O 445/17

• Eine Influencerin darf keine Bilder von sich einstellen, auf denen sie
Warten präsentiert und auf die Accounts der Hersteller verlinkt, ohne
dies als Werbung kenntlich zu machen.

LG Köln, Urteil vom 21.7.2020, Az. 33 O 138/19
• Beim „Taggen“ von Unternehmen auf Social-Media-Seiten muss die

Influencerin zwingend dies als Werbung kennzeichnen.
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Abweichende Beurteilung (11)

OLG Hamburg, Urteil vom 2.6.2020, Az. 15 U 142/19

• Beiträge von Influencern mit Produktedarstellungen und
Herstellerhinweisen müssen nicht ausdrücklich als Werbung
gekennzeichnet werden, wenn für den Verbraucher offensichltich ist,
dass es sich um Influencer-Marketing handelt.
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EuGH: «Bezahlung» (12)

EuGH Urteil vom 2.9.2021 – C-371/20

• Die Förderung des Verkaufs eines Produktes durch die Veröffentlichung
eines redaktionellen Inhalts von einem gewissen Gewerbetreibenden im
Sinne dieser Bestimmung „bezahlt“ wird, wenn dieser für die Veröffentlichung
eine geldwerte Gegenleistung erbringt, sei es
• in Form einer Zahlung eines Geldbetrages oder
• in jeder anderen Form,
sofern ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der in dieser Weise vom
Gewerbetreibenden geleistete Bezahlung und der Veröffentlichung steht.

• Dies ist immer dann der Fall, wenn der Gewerbetreibende durch
Nutzungsrechte geschützte Bilder kostenlos zur Verfügung stellt, auf denen
seine Geschäftsräume und die von ihm angebotenen Produkte zu sehen
sind.
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Anpassung UWG-Deutschland (13)

• Der deutsche Gesetzgeber hat auf das EuGH-Urteil reagiert und den
Tatbestand der Irreführung durch Unterlassen abgeändert.

• Im neuen§ 5a Abs. 4 UWG (D) wurde folgende Ergänzung eingefügt:

“ein kommerzieller Zweck einer geschäftlichen Handlung ist in
der Regel nicht anzunehmen, wenn diese

• vorrangig der Information und Meinungsbildung dient und
• für diese kein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung

gewährt wurde“.
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Start Tag 2
• WarmUp und Repetition

• EU eCommerce- und Online-Marketing-Recht
• Widerruf
• Streitbeilegung – Plattform – Anzeigepflicht
• AGB und Datenschutzerklärung
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10. Widerruf und 
11. Streitbeilegung
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Widerruf  - Allgemeines (1)

• Widerrufsfrist des Verbrauchers beträgt für alle
Verbrauchsgüterkäufe in der EU 14 Tage ab
Vertragsabschluss.

• Der Verkäufer hat kein Widerrufsrecht.
• Wird der Kunde nicht ordnungsgemäss über

sein Widerrufsrecht belehrt, beginnt die Frist
nicht zu laufen und erlischt erst nach 12
Monaten und 14 Tagen (§356 Abs. 3 BGB)
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§ Mindestanforderungen
• Es braucht eine Widerrufsbelehrung in der

Bestätigungs-E-Mail. Die Widerrufsbelehrung
muss wortgenau aus der EU-Vorlage
übernommen werden.

• Dem Konsumenten muss ein vorgegebenes
Formular für den Widerruf zur Verfügung
gestellt werden.

• Der Widerruf ist an keine Bedingungen
geknüpft.

Widerruf (2)

188



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  189189 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Widerruf (3)
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Widerruf (4)

http://www.bmjv.de/DE/Themen/FinanzenU
ndAnlegerschutz/Musterbelehrungen/Must
erbelehrungen_node.html
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Widerruf (5)
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Widerruf (6)
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Widerruf - Gutschrift auf Kundenkonto (7)
§ Bundesgerichtshof Urteil vom 05-10-2005- Az, VIII ZR

382/04
§ In Bezug auf das Rückgaberecht und den Widerruf darf der Online-

Betreiber nicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen festhalten,
dass der Käufer nur eine Gutschrift auf sein Kundenkonto
erhält und die bereits geleistete Zahlung nicht zurückerstattet erhält.

§ Wenn Geldleistungen auszugleichen sind, so ist der Gegenseite der
Geldwert zurückzuzahlen. Dafür reicht eine Gutschrift nicht, da es
sich dabei um ein abstraktes Schuldversprechen handelt, welches
lediglich eine neue Forderung des Berechtigten gegenüber dem
Verpflichtetem begründen kann.

§ Unser Tipp: Nach einem Widerruf sind dem Verbraucher
alle Geldleistungen auf seine Kreditkarte
zurückzuerstatten.
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Zwei Widerrufsbelehrungen zulässig
OLG Köln, Urteil vom 23.4.2021 – 6 U 149/20

Ein Internet-Shop erfüllt seine Pflicht zur ordnungsgemässen
Widerrufsbelehrung auch dann, wenn der entsprechende Hyperlink zu
zwei unterschiedlichen Widerrufsbelehrungen
§ für den Kauf von nicht paketfähigen Waren (Speditionsware) und
§ für den Kauf paketfähiger Waren (Standardware)
führt.

194



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  195195 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Digitale Spiele - Vorbestellungen
OLG Frankfurt, Urteil vom 3.12.2021 – 6 U 275/19
(Verbraucherzentrale gegen Nintendo Europe GmbH)

Das Widerrufsrecht gilt auch für Vorab-Bestellungen digitaler Spiele, die
nach dem Download noch nicht nutzbar zur Verfügung stehen.
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§ Rückzahlungsfrist
• Der Onlineshop-Betreiber muss nach Widerruf die

Rückzahlung innerhalb von 14 Tagen vornehmen.
• Händler darf aber bis zum Erhalt der Rücksendung

oder dem Nachweis der erfolgten Rücksendung mit
der Erstattung zuwarten.

• Rückzahlung hat grundsätzlich mit demselben
Zahlungsmittel zu erfolgen, das der Kunde zur
Zahlung verwendet hat.

Widerruf – Rückzahlungen (8)
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§ Ausschluss des Widerrufs
• Anfertigungen nach Kundenspezifikationen§312d IV 

Nr. 1 GBG
• Audio- oder Videoaufzeichnungen, Entsiegelung§

312d Nr. 2 BGB
• Schwankungen auf dem Finanzmarkt
• leicht verderbliche Waren
• Zeitschriften, Zeitungen
• Nicht für Rücksendung geeignet (Hygieneartikel)
• Weitere Ausschlussgründe §312d IV Nr. 6 BGB

Ausschluss Widerruf (13)

197



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  198198 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Ausschluss Widerruf (14)
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Ausschluss Widerruf (15)
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Ausschluss Widerruf (16)

200

Urteil: https://openjur.de/u/2194731.html

https://openjur.de/u/2194731.html
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Ausschluss Widerruf (17)
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Ausschluss Widerruf (18)
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Ausschluss Widerruf (19)
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ODR-Verordnung EU - Streitbeilegung
Online-Händler müssen ab 9.1.2016 eine neue
Informationspflicht erfüllen, welche Art. 14 ODR-
Verordnung Nr. 524/2013 zwingend vorsieht.

Online-Händler haben die neue Informationspflicht auf
ihren Webseiten und Marktplatzpräsenzen zu erfüllen und
sollten im Interesse einer maximalen Rechtssicherheit
zudem ihre Rechtstexte auf den aktuellen Stand bringen.

Streitbeilegung   (9)
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Streitbeilegung – EU-Plattform 

205

Weiterführende Informationen unter: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE
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Streitbeilegung   (11)
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12. AGB und 
13. Datenschutzerklärung

207
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AGB und DSE (1)

§ Grundsätze
• Für den Betrieb eines Online-Shops braucht es keine

AGB. Es gilt das Kaufrecht (.... des Landes des
Konsumenten)

• AGB sind einseitig (vom Anbieter meist zu seinen
Gunsten) vorformulierte Vertragsbedingungen.

• AGB unterliegen (im Ausland; insbesondere D) einer
eigenen, strengen Normenkontrolle; (in 305-310 BGB).
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https://www.buzer.de/s1.htm?g=BGB&a=305-310
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§ OR und BGB (D) regeln das Kaufrecht generell
• Durch AGB lassen sich – soweit gesetzlich zulässig

– Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben
erreichen (Grundsatz: Treu und Glauben; Art. 8
UWG).

• Nicht konforme Regelungen sind rechtlich
unwirksam und können nicht durchgesetzt werden.

• AGB können insbesondere den
Konsumentenschutz der EU nicht ausser Kraft
setzen.

AGB und DSE (2)
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§ Einbezug von AGB
• Damit AGB überhaupt Vertragsbestandteil

werden, müssen sie in den Vertrag einbezogen
werden.

• Der Händler muss den Kunden bei Vertragsschluss 
ausdrücklich auf die AGB hinweisen. 

• Der Händler muss dem Kunden die Möglichkeit 
geben, in zumutbarer Weise vom Inhalt der AGB 
Kenntnis zu nehmen.

• Der Kunde muss mit der Geltung der AGB 
einverstanden sein. 

AGB und DSE (3)
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§ Ausdrücklicher Hinweis
• Das Setzen eines Hyperlinks ist ausreichend.
• Hyperlink muss ohne Umwege zu einem

Dokument oder zu einer separaten Seite mit
den AGB führen.

• Die AGB müssen sich in unmittelbarer
räumlicher und zeitlicher Nähe zum
Bestellformular befinden.

AGB und DSE (4)
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§ Tipp 1: Ein Footer oder Link, von welchen aus die
AGB von jeder Seite der Website aus erreichbar
sind.

§ Tipp 2: Es reicht nicht aus, dass der Link nur auf
der Startseite des Shops angezeigt wird.

§ Tipp 3: Das Bestellformular muss mit einem
deutlich gestalteten und formulierten Hinweis auf
die AGB versehen werden.

AGB und DSE (5)
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§ Tipp 4: Dem Kunden muss es möglich sein, die
AGB zur Kenntnis zu nehmen. Ein Link auf ein
PDF mit den AGB reicht.

§ Tipp 5: Die AGB sind mit Version und
Gültigkeitsdatum (gültig ab .... bis Widerruf) zu
versehen.

§ Tipp 6: Alte AGB sind aufzubewahren (10 Jahre).
§ Tipp 7: Vermeiden Sie Linkketten. Direkter Aufruf

ist sicherzustellen.

AGB und DSE (6)
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§ Einverständnis zu AGB
• Der Kunde muss der Geltung der AGB zustimmen. 
• Mittels Checkbox über das Setzen eines Häkchens (sog. 

Klickkasten oder clickwrapping)
• Checkbox von Gesetz und Rechtsprechung zwar nicht

verlangt, aber aus Beweisgründen für Onlinehändler wichtig
• Keine Voreinstellung des Häkchens, sondern Setzen lassen

vom Kunden
• Checkbox darf nicht unterhalb des Bestellbuttons liegen.

AGB und DSE (7)
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AGB - Speicherung & wiedergabefähige Form (8)

OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 11.11.2021 – 6 U 81/21

§ Wenn ein Internetshop die Vertragsbestimmungen einschliesslich AGB nur 
auf der Internetseite veröffentlich, nicht aber deren Speicherung in 
wiedergabefähiger Form ermöglicht, verstösst er gegen UWG. 

§ Es reicht nicht, dass eine Webseite über die Einstelllungen zum Browser 
insgesamt gespeichert werden kann. 
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216

AGB - globale Zustimmung zu Änderungen.    (8)

BGH, Urteil vom 27.4.2021 – XI ZR 26/20

§ Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einer Bank sind 
unwirksam, wenn sie ohne inhaltliche Einschränkung(en) die Zustimmung
des Kunden zu Änderungen der AGB und Sonderbedingungen fingieren. 
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AGB - Sperren von e-Ladestationen (8)

OLG Düsseldorf, Urteil vom 7.10.2021 – I 20 U 116/20

§ Sperren der Auflademöglichkeit einer Elektroautobatterie per Fernzugriff ist 
verbotene Eigenmacht. Eine entsprechende AGB-Klausel in den 
Mietbedingungen von Renault ist unwirksam und wettbewerbswidrig. 

§ Es handelt sich bei einer solchen vertraglich einseitig durch den Vermieter 
festgelegten Klausel um Eingriff in Besitz ohne Vorliegen eines 
rechtskräftigen Urteil, was unzulässiger Selbstjustiz gleichzusetzen ist.

§ Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Rechtsfrage für zahlreiche
andere Fälle (z.B. Aktivierung einer Wegfahrsperre per Fernzugriff), hat das 
OLG Düsseldorf die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. 
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AGB und DSE (8)
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Ich akzeptiere die -> allgemeinen Geschäftsbedingungen

AGB und DSE (9)

Achtung Abmahngefahr:
Verzichten Sie auf weitergehende Klauseln wie „ich habe die
AGB gelesen und verstanden und bin mit der Geltung
einverstanden...“

Derartige Klauseln sind nach § 309 Nr. 12 b BGB (D)
unwirksam, da es sich um Tatsachenbestätigungen handelt,
für die ein gesetzliches Klauselverbot gilt.
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§ Verspäteter Hinweis
• Wenn erst im Bestätigungsmail auf die AGB

hingewiesen wird, ist das zu spät.
• AGB würden hier nur gültig, wenn der Kunden

nachträglich ausdrücklich nachweisbar den
zugestellten AGB zustimmt.

AGB und DSE (10)
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§ Überraschende Klauseln
• Wird in den AGB eines Software-Verkäufers eine 

Klausel „versteckt“, die den Käufer zur Abnahme 
und Bezahlung zukünftiger Updates der Software 
verpflichtet, so ist das eine überraschende Klausel 
gemäss § 305 Abs. 1 BGB, die nicht Vertrags-
bestandteil wird. 

• Dasselbe gilt, wenn sich eine Zahlungspflicht des
Kunden ausschliesslich aus den AGB eines
Gewinnspielanbieters ergibt (Kammergericht Urteil
vom 18.9.2009, 5 U 81/07).

AGB und DSE (11)
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§ Inhalt von AGB
• Alle AGB-Klauseln, welche im B2C-Bereich

den Konsumenten schlechter stellen, dürften
vor§ 307 bis 309 BGB nicht Stand halten.

• Tipp: Das Netz wimmelt von AGB mit
unwirksamen Klauseln. Übernehmen Sie daher
unter keinen Umständen ungeprüft die AGB
eines anderen Anbieters.

AGB und DSE (12)
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§ Beispiele unwirksamer Klauseln
• Lieferfrist „....in der Regel 1-2 Werktage....“ Es

fehlt an hinreichender Bestimmtheit
OLG Bremen Urteil vom 8.9.2009 – 2 W 55/09

• „....der Vertrag wahlweise durch schriftliche 
Bestätigung (E-Mail, Fax, Brief) oder durch 
Versenden der Ware zustande kommt.....“

LG Leipzig Urteil vom 4.2.2010 – 8 O 1799/09

AGB und DSE (13)
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https://openjur.de/u/31865.html
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§ Beispiele unwirksamer Klauseln (2)
• „.....Die Haftung für Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.....“
• Jeder Haftungsausschluss für Vorsatz, Grobe 

Fahrlässigkeit, Personenschäden und 
Produkteschäden etc. ist verboten (100 OR)

• Die Haftung kann nur – wenn überhaupt – für 
leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden.

• Tipp: lassen Sie Ihre Haftungsbestimmungen
anwaltlich überprüfen.

AGB und DSE (14)
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§ Beispiele unwirksamer Klauseln: 
• Ausschluss der Gewährleistungsrechte: Der

Shopbetreiber kann durch seine AGB die
gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht
einschränken oder ausschliessen, soweit es
um Neuware geht (§ 309 Nr. 8b BGB)

• Gesetzliche Gewährleistung beträgt 2 Jahre.
• Nur bei Gebrauchtwaren ist eine Verkürzung 

auf 1 Jahr zulässig. 

AGB und DSE (15)

225



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  226226 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

§ Unwirksame Klauseln:
• Unwirksam sind Klauseln, die kurzfristige

Preiserhöhungen vorsehen.
• Jede Preisanpassung muss so formuliert werden,

dass sie sich auf nachträgliche Kostenerhöhungen
beschränkt und die Erzielung eines „zusätzlichen
Gewinnes“ ausschliesst.
BGH-Urteil vom 11.10.2007 – III ZR 63/07

AGB und DSE (16)
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=41657&pos=0&anz=1


CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  227227 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

§ Unwirksame Klauseln:
• „Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar 

sein, senden wir Ihnen in Einzelfällen einen 
qualitativ und preislich gleichwertigen Artikel 
(Ersatzartikel) zu....“

• BHG Urteil vom 21.9.2005 – VIII ZR 284/04

AGB und DSE (17)
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§ Unwirksame Klauseln: 
• Im B2C-Bereich trägt der Online-Shopbetreiber

das Risiko für Transportschäden (§474 Abs. 4 
BGB). 

• Es ist daher unzulässig, das Transportrisiko auf den 
Kunden abzuwälzen. 

• Ebenso unzulässig ist die Rechnungsstellung für 
eine Transportversicherung. Diese ist nicht nötig, 
weil der Anbieter das Transportrisiko trägt. 

AGB und DSE (18)
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§ AGB in mehreren Sprachen
• Wenn der Onlineshop in mehreren Sprachen

angeboten wird, sollten die AGB ebenfalls in
mehreren Sprachen lesbar gehalten werden.

• Onlineshop-Betreiber hat zu beweisen, dass
der Konsument die AGB zur Kenntnis nehmen
konnte, weil er sich darauf beruft (Art. 8 ZGB).

AGB und DSE (19)
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14. Rechtswahlklauseln
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Rechtswahlklauseln (1)
In der Rom-1 Verordnung der EU finden sich Regelungen
zum anwendbaren Recht bei grenzüberschreitenden
Verträgen.

Rechtswahlklauseln entfalten jedoch nur Wirkungen im
B2B-Bereich.

Verbraucherschutznormen können durch eine
Rechtswahl nicht ausgeschlossen werden. Der
Konsument kann sich immer auf das Recht seines
gewöhnlichen Aufenthalts resp. Wohnsitzes berufen.

Im B2C-Bereich bringen Rechtswahlklauseln („Es gilt
Schweizerisches Recht...“) NICHTS.
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OLG Oldenburg, Beschluss vom 23.09.2014, Az.: 6 U 113/14

Ein Online-Händler, dessen Angebote sich auch an Verbraucher im Ausland
richten, darf in seinen AGB nicht ohne Weiteres die Rechtswahlklauseln
"Diese Vertragsbedingungen unterliegen deutschem Recht" verwenden.
In den AGB muss zusätzlich der Hinweis erfolgen, dass für den Verbraucher
günstigere nationale Bestimmungen davon nicht berührt sind.

Unser Tipp: Passen Sie Ihre AGB in Bezug auf die Formulierung der
Rechtswahl sofort an.

Rechtswahl in den AGB
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https://www.webshoprecht.de/IRUrteile/Rspr2156.php
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15. Gerichtsstandsklauseln
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Gerichtsstandsklauseln (1)
Art. 23 der EU-Verordnung über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGV-
VO) lässt schriftliche Gerichtstandsvereinbarungen zu.

Gerichtstandsklauseln entfalten jedoch nur Wirkungen im
B2B-Bereich.

Der Konsument kann nach Art. 16 EuGV-VO nur im
Staat verklagt werden, in dem er seinen Wohnsitz hat.
Im B2C-Bereich bringen Gerichtstandsklauseln (z.B.
„Zuständig für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind
die Gerichte am Sitz des Anbieters....“) NICHTS. 234
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16. Urheberrechte
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Verwendung von Bildern 

§ Produktebeschreibung und Bilder
• Verwendung nur von Abbild des zu verkaufenden Artikels 

und nicht ein Bild, das dem Originalprodukt lediglich 
ähnelt

• Keine Bilder mit Urheberrechten Dritter publizieren
• Keine Bilder von markengeschützten Produkten

• Bundesgerichtshof (D) hat im Jahre 2011 entschieden, dass ein Bild
ebenso wie die textliche Beschreibung verbindlich sein kann, wenn
der Kunde auf eine bestimmte Eigenschaft vertraut (BGH Urteil vom
12.1.2011 – VIII ZR 346/09)
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Werkbegriff
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Urheberrechte                                                  (2)

• Urheberrechte entstehen immer nur bei natürlichen 
Personen

• Geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter

• Im  Arbeitsverhältnis darf der Arbeitgeber die 
Schöpfungen seiner Arbeitnehmer im vertraglich 
vereinbarten Rahmen ohne zusätzliche Entschädigung 
nutzen (Verwertungsrechte). 

• Im Arbeitsvertrag unbedingt regeln
239



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  240240 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

240



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  241241 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

• Eine gesetzliche Ausnahme besteht bei Computerprogrammen. 

• Der Arbeitgeber erhält eine ausschliessliche Lizenz zur
umfassenden Nutzung der geschaffenen Software. Die
Urheberschaft einschliesslich Eigentum bleiben aber beim
Arbeitnehmer.

• Im Arbeitsvertrag Urheberrechte schriftlich abtreten lassen.

• Bei Verträgen mit Freelancern (nicht Angestellte) sollten die
Urheberrechte an Software zwingend schriftlich abgetreten
werden.

Urheberrechte                                                (3)

241



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  242242 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Urheberrechte

Verwertungs- und Nutzungsrechte

Verwertung– und Nutzungsrechte

242



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  243243 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Individueller Charakter     Ja oder nein

BGE 130 III 714
19.4.2004

BGE 130 III 168
5.9.2003
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Beispiel einer konkreten Abm
ahnung
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Beispiel einer konkreten Abm
ahnung
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Rechte am eigenen Bild

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 6.9.2019

• Ein Lehrer hat keinen Anspruch auf Entfernung von 
Bildern seiner Person aus einem Schuljahrbuch, wenn er 
sich freiwillig bei einem entsprechenden Fototermin hat 
ablichten lassen und das Foto im dienstlichen Bereich in 
einer unverfänglichen, gestellten Situation aufgenommen 
worden ist. 

246



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  247247 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

17. Neues Datenschutzrecht
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EU: Neues Datenschutzrecht DSGVO
CH: Gesetzgebung im Parlament

17.1.    Ausgangslage
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Datenschutz-Grundverordnung ab 2018

Neues Datenschutzrecht in der EU und CH
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Einleitung

Entstehungsgeschichte

• Datenschutzrecht stammt in EU und CH aus 1995
• Januar 2012: EU-Kommission schlägt Massnahmen vor zur Aktualisierung 

und Modernisierung der Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG und des Rahmen-
beschlusses (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit) 2008/977/JI

• Ziel:
EU-weit einheitliche, an das digitale Zeitalter angepasste Regeln für 
alle EU-Staaten, um Rechtssicherheit zu verbessern und Vertrauen 
von Bürgerinnen und Bürger in den digitalen Binnenmarkt zu stärken.
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Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27.4.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG

§ Am 24.4.2016 vom EU-Parlament angenommen.
§ Bereits seit 25.5.2018 (!!) in Kraft
§ Gilt ab diesem Datum für alle Akteure, die auf dem Gebiet der EU tätig sind

§ EU-Verordnung ist in Gesamtheit verbindlich
§ EU-Verordnung ist in jedem EU-Land unmittelbar anwendbar (keine 

nationalen Gesetz mehr notwendig)
§ Aber zahlreiche Ausnahmetatbestände (Öffnungsklauseln) eingeführt

(z.B. Ausdehnung auf juristische Personen möglich -> Österreich)

Die DSGVO
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Sachlicher Geltungsbereich
Art. 2 § 1 DSGVO

§ DSGVO gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten (nur noch dieser Begriff) sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem 
Dateisystem gespeichert sind oder werden.

§ Gilt auch für Profiling-Daten 
Erstellung, Aktualisierung und Verwendung von Profilen durch Sammlung von (auch im Internet gewonnener) Daten, sowie 
deren anschließende Analyse und Auswertung, zum Zwecke der Identifikation und Überwachung von Personen, auch zur 
Optimierung und Vorhersage des (Direkt)-Marketings oder zum Zwecke der Wahl-, Verhaltens- und Meinungs-
beeinflussung.

§ Gilt für jede Bearbeitung personenbezogener Daten, die sich auf identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Personen beziehen

§ Gilt für alle natürlichen Personen oder juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder des privaten Rechts, die Daten verarbeiten.
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Räumlicher Geltungsbereich
Art. 3  DSGVO

§ Erweiterter Anwendungsbereich gegenüber RL 95/46/EG
§ Extraterritoriale Anwendung (EuGH 2014: Google Spanien)

§ Kriterium Niederlassung
Wenn der Verantwortliche seine Niederlassung in der EU hat, unabhängig davon wo die 
Datenbearbeitung stattfindet. (§ 3 Abs. 1 DSGVO)

§ Kriterium Zielmarkt
Wohnort der von Datenbearbeitung betroffenen Person in der EU (§ 3 Abs. 2 DSGVO)
Die Niederlassung des Verantwortlichen ist ausserhalb EU, aber die Datenbearbeitung betrifft    
Waren oder Dienstleistungen, die für Personen in der EU bestimmt sind oder die Bearbeitung betrifft 
Beobachtung des Verhaltens einer betroffenen Personen, soweit deren Verhalten in der Union
erfolgt (Achtung Cookieseinsatz).
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17.2.   Die neuen Instrumente 
des EU- und CH-
Datenschutzes

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Rechte der Betroffenen
Übersicht

§ Recht auf Information (Art. 13 / 14 DSGVO)
§ Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)
§ Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
§ Recht auf Löschung («Recht auf Vergessenwerden») (Art. 17 DSGVO) 
§ Recht auf Einschränkung der Bearbeitung (Art. 18 DSGVO)
§ Recht auf Mitteilung (Art. 19 DSGVO)
§ Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
§ Widerspruchsrecht zur Datenbearbeitung (Art. 21 DSGVO)
§ Recht auf Verzicht auf automatisierte Entscheidung (Art. 22 DSGVO)
§ Recht auf Benachrichtigung über DS-Verletzungen (Art. 34 DSGVO)
§ Schutz von Kindern (Altersgrenze zw. 13-16) durch 

Zustimmung der Inhaber der elterlichen Verantwortung (Art. 8 DSGVO)
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Personenbezogene Daten (und Profiling-Daten) evaluieren           Inventar

Dokumentationspflichten erfüllen Nachweise

Betroffenenrechte – Prozessbeschreibungen sicherstellen.       Prozesse

Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren dokumentieren    Verzeichnis

Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen bewerten             Unterlage

Organisatorische und technische Massnahmen
im Innenverhältnis & im Aussenverhältnis festlegen              Katalog

Neue Verträge mit Datenverarbeitern ausarbeiten          ADVV-Vertrag

Internet-Auftritt überprüfen            DS-Erklärung
Information 
über Profiling
Einwilligung

Die 7 wichtigsten Umsetzungsaktivitäten für Unternehmen

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Handlungsbedarf unter neuem CH-DSG
1. Inventar der Personendaten in Applikationen (interne und externe) 

und Ablagen erstellen

2. Datenschutzerklärungen auf den neuesten Stand bringen; prüfen ob 
alle Fälle abgedeckt sind, wo das Unternehmen Personendaten beschafft und 
bearbeitet.

3. Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten erstellen (Wer macht was 
mit welchen Daten wie -> Prozesslandkarte und Prozessbeschreibung)

4. Vertrag zu Auftragsdatenverarbeitungen (externe) identifizieren 
und Verträge (ADDV) mit Service-Providern anpassen.

5. Auslandtransfers identifizieren und offenlegen (DSE)

6. Prozess für Datenschutz-Folgeabschätzung einführen

7. Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA) durchführen

8. Verzeichnis Technische und Organisatorische Massnahmen
(intern und extern) festlegen (allenfalls in neue SLA des ADVV mit Providern 
einbinden) 

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument
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Handlungsbedarf unter neuem CH-DSG
10.  Prozesse zur Meldung und Benachrichtigung von Verletzungen des Datenschutzes 

und der Datensicherheit einführen 
11. Vorgaben und Prozesse für alle Ersuchen von Betroffenen erstellen oder anpassen.

12. Automatisierte Einzelentscheide im Unternehmen identifizieren und – sofern vorhanden 
– neu regeln. 

13. periodische Awareness-Schulung durchführen, dokumentieren und Weisungen an 
Mitarbeiter anpassen sowie allenfalls interne Audits vorsehen und dokumentieren.

14. Datenschutzerklärungen (auf Websites, Onlineshops etc.) anpassen. 

15. Online-Shops umfassende Informationspflichten bezüglich Einsatz 
von Cookies, Profiling-Tools, Targeting-Tools oder Einsatz weiterer 
Erfassungswerkzeuge prüfen und Datenschutzbestimmungen anpassen. 

16. Einwilligungen des Benutzers durch „clickwrapping“ einholen (Modell der 
diversifizierten Zustimmung vorsehen) 

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug

Muss-
Dokument
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17.3.   Verantwortlicher

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Verantwortlicher

Art. 4 §7 DSGVO / Art. 5 Lit. j nDSG

§ Verantwortlicher  ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle,

§ die allein oder gemeinsam mit anderen 
§ über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
§ von personenbezogenen Daten 
§ entscheidet.

Es ist der Dateninhaber, der personenbezogene Daten allein oder gemeinsam 
mit anderen verarbeitet.

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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17.4.   Auftragsverarbeiter

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Auftragsverarbeiter
Art. 4 §8 DSGVO / Art. 5 Lit. k und Art. 9 nDSG

§ Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, 

§ welche die personenbezogenen Daten 
§ im Auftrag des Verantwortlichen
§ verarbeitet.

Es ist der Dritte, der im Auftrag des Verantwortlichen personenbezogene Daten wo auch 
immer verarbeitet. 

Er kommt in eine neue umfassende Mitverantwortung im Rahmen des Datenschutzes

Der Verantwortliche muss den Auftragsverarbeiter kontrollieren (Joint Controllingship; 
vgl. Beilage 11)

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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17.5.  Datenverarbeiter und 
seine Hilfspersonen

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Auftragsverarbeiter
Art. 28 (1) DSGVO / 9 nDSG
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeiter

Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines  Verantwortlichen, 

so arbeitet dieser nur mit   Auftragsverarbeitern zusammen, 
• die hinreichend Garantien dafür bieten, 
• dass geeignete technische und organisatorische Massnahmen so 

durchgeführt werden,
• dass die Verarbeitung im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO erfolgt 

und 
• der Schutz der Rechte der Betroffenen gewährleistet ist. 

Alle Verträge mit Auftragsverarbeitern müssen überprüft und allenfalls 
angepasst werden.

Wer personenbezogene Daten an beigezogene Service-Provider auslagert, 
muss einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (ADVV) mit einem Service 
Level Agreement für TOM‘s (technische und organisatorische Massnahmen
– SLA TOM) abschliessen und vorweisen können. 

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Auftragsverarbeiter (2)Art. 28 (2 und 3a-h) DSGVO / 9 nDSG
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeiter
Verantwortlicher braucht (neue) Verträge (ausdrücklich in Art. 28 Abs. 3 DSGVO) mit 
Auftragsverarbeiter, welche 
• im Detail die aus der Datenschutz-Folgeabschätzung abgeleiteten organisatorischen 

oder technischen Massnahmen vertraglich überbinden, 
• Selber notwendige und aktuelle Massnahmen sicherstellt,
• Gegenstand und Dauer der Verarbeitung regelt (3),
• Art und Zweck der Verarbeitung regelt (3),
• Nur auf dokumentierte Weisung verarbeitet (3a),
• Bearbeitende Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden (3b),
• Art der personenbezogenen Daten festlegt (3),
• Kategorien betroffener Personen festlegt (3),
• die Rechte und Pflichten des Auftragsverarbeiters dafür statuiert, 
• die Service Levels für die Massnahmen definiert,
• die Gewährleistung des Auftragsverarbeiters festlegt,
• die Informationspflichten bei Verletzungen regelt,
• die Haftung des Auftragsverarbeiters definiert,
• ein jederzeitiges Auditrecht (Kontrollrecht bez. Einhaltung der vertraglichen Auflagen) 

sicherstellt. 

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Auftragsverarbeiter (3)
Art. 28 (4) DSGVO / 9 nDSG
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeiter - Drittbeizug

Zieht der Auftragsverarbeiter seinerseits 

Dritte für die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten bei, muss er diesem 
• mittels schriftlichem Vertrag 
• dieselben Schutzpflichten auferlegen, die er gemäss Vertrag mit dem Verantwortlichen 

übernommen hat. 

Schriftliche Verträge = kann auch in elektronischem Format (aber rechtsverbindlich) 
erfolgen 
• prüfen ob qualifizierte digitale Signaturen für eigenhändige Unterschriften notwendig 

sind (Achtung: Behörden- und Unternehmenssiegel sind keine qualifizierten 
eigenhändigen Unterschriften)

• Im Handelsregister eingetragene Personen müssen unterzeichnen (Achtung 
Kollektivunterschriften beachten)

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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17.6.   Ausdrückliche 
Einwilligung und Cookies

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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Ausdrückliche Einwilligung

Art. 4 §11 DSGVO / Art. 6 Abs. 6 nDSG

§ Ausdrückliche Einwilligung  ist 

§ jede freiwillig für den bestimmten Fall, 
§ in informierter Weise und 
§ unmissverständlich abgegebene Willensbekundung 
§ in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 

bestätigenden Handlung, 
§ mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 

der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist. 

§ Die ausdrückliche Einwilligung ist jederzeit widerrufbar 
(Betroffenenrechte –> eingeschränkte Nutzung –>  Anspruch 
auf Löschung meiner gespeicherten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten).

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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EuGH-Urteil vom 1.10.2019 – Az. C-673/17

FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG Zug
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EuGH-Urteil vom 1.10.2019 – Az. C-673/17          
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Der BGH hat im Urteil vom 1.2.2018, III ZR 196/17 neu Folgendes 
festgehalten: 

• Es braucht in jedem Fall eine ausdrückliche Einwilligung
• Das Markieren eines Feldes in einem Online-Shop kann dieses 

Kriterium erfüllen (Clickwrapping - “Klickkasten-Einwilligung“)
• Die Einwilligung muss für den Konsumenten klar sein, d.h. er muss 

wissen für welche Produkte und Dienstleistungen welcher 
Unternehmung er einwilligt

• Wirksame Einwilligung darf keine anderen Erklärungen oder 
Hinweise enthalten als die konkrete Zustimmungserklärung

• Es braucht also eine ausdrückliche und gesonderte Erklärung
• Die Widerspruchhinweis darf nicht fehlen
• In dieser Erklärung kann der Konsument somit auch für mehrere 

Kanäle in einer Erklärung zustimmen.

EU ePrivacy-Verordnung in der Pipeline 276
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17.7.   Koppelungsverbot

277



CAS ECOM | Kick Off | Martina Dalla Vecchia © 2009 Hochschule für Wirtschaft |  278278 | CAS eCommerce und Online-Marketing - Rechtsaspekte © Rechtsanwalt Lukas Fässler

Empfehlung 

Koppelungsverbot streng anwenden und auch bei «ersetzbaren» und
«verzichtbaren» Informations-angeboten jenen Benutzern, die keine
Einwilligung zur Erhebung von Personendaten erteilen, einen alternativen
Zugang zum Service ohne Einsatz von Cookies, Social Media Plug-Ins oder
Tracking-Tools zur Verfügung stellen.

Koppelungsverbot
(Cookies-Auswahl)
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17.8.   EU-Datenschutz-
Vertreter 
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Nach Art. 27 DSGVO benötigen Schweizer Unternehmen, welche
personenbezogene Daten von natürlichen Personen mit Niederlassung in der
EU verarbeiten oder verarbeiten lassen (Auftragsverarbeiter) zwingend einen
Datenschutz-Vertreter im EU-Land, in welchem sie tätig sind.

Insbesondere CH-Online-Shops, welche Waren oder Dienstleistungen an
Konsumenten in EU-Länder verkaufen.

Der Vertreter muss in dem Land niedergelassen sein, in dem der Käufer wohnt 
oder in das die Waren exportiert werden.

EU-Datenschutz-Vertreter
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Pflichten der Verantwortlichen (UN)
Spezialität Datenschutz-Vertreter

• Für CH-Unternehmen, die nicht in EU niedergelassen sind: (Art. 27 DSGVO)
• Datenschutz-Vertreter in EU-Mitgliedstaat schriftlich 

benennen, in welchem die natürlichen Personen 
ihren Wohnsitz haben, deren personenbezogene 
Daten oder Profiling-Daten bearbeitet werden
(Deutschland, Frankreich etc. -> separater Flyer mit Angebot)

• Ist Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und Betroffene
• Koordinationsstelle
• Muss Register aller Kategorien von Tätigkeiten der UN führen
• Verantwortliche/Bearbeiter bleibt verantwortlich
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EU-Datenschutz-Vertreter
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www.eu-datenschutz-vertreter.ch
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EU-Datenschutz-Vertreter
https://e-comtrust.ch/file-docs/auftrag_fuer_eu-datenschutz-vertreter_-_version_2-00_-_05-03-2018.pdf
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17.9.   Neue und erweiterte 
Sanktionen
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Sanktionen
Aufsichtsbehörden in EU-Ländern

§ Direktes Sanktionierungsrecht gegenüber UN

§ Katalog von Sanktionen
(Art. 58 § 2 DSGVO)

§ Mahnung
§ Verwarnung
§ Förmliche Bekanntmachung der UN und des Verstosses
§ Vorübergehende Beschränkung der Datenbearbeitung
§ Dauerhafte Beschränkung der Datenbearbeitung
§ Geldbussen von bis zu € 20 Mio oder 4% des weltweiten 

Jahresumsatzes

§ Weitergehender Schaden (Schadenersatz und Zinsen) aus einem 
Gerichtsverfahren bleibt zusätzlich vorbehalten. 
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https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/wp/20171003_wp253.pdf
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Datenschutzbehörden sind aktiv
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17.10.   Widerspruch 
gegen Datenbearbeitung
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Art. 21 (1, 2 und 6) DSGVO

Die betroffene Person hat das Recht, 
• aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
• jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten 

(gilt auch für Profiling-Daten)
• Widerspruch einzulegen.
• Ausdrückliche Ausdehnung auf die gesamten Tätigkeiten der Direktwerbung (2)

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn,
• er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
• welche die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 

überwiegen
• oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen (6)
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Art. 21 (4) DSGVO

• Die betroffene muss 
• spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 
• ausdrücklich (wohl mittels Klickfunktion – clickwrapping)
• auf das genannte Recht auf Widerspruch hingewiesen werden;

Dieser Hinweis hat 
• in einer verständlichen und 
• von anderen Informationen getrennten Form (z.B. nicht in AGB 
einbinden)

zu erfolgen.

Tipp: 
Es wird wohl separate Datenschutzbestimmungen brauchen (z.B. für Onlineshops), 
welche mittels Clickwrapping ausdrücklich angenommen und separat ausserhalb 
der AGB bereitgestellt werden. 
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17.11.  Anzeigen von 
Datenschutzverletzungen
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Meldung von Datenschutzverletzungen

Art. 33 und 34 DSGVO
2 neue Benachrichtigungspflichten für Verantwortliche

• Meldung von Verletzungen an die Aufsichtsbehörden (Art. 33 
DSGVO)

• Benachrichtigung betroffener Personen (Art. 34 DSGVO)
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Meldung von Datenschutzverletzungen (2)
Art. 33 DSGVO
Meldung von Verletzungen an die Aufsichtsbehörden (Art. 33 
DSGVO)

Im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der 
Verantwortliche
• unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, 
• nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, 
• diese der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 55 DSGVO), es sei denn, dass 

•die Verletzung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen führt.   (Achtung nur „Risiko“, nicht „erhebliches Risiko“)

• Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 Stunden, muss die Verzögerung gegenüber der 
Aufsichtsbehörde begründet werden.

• Gleiche Informationspflicht trifft den Auftragsverarbeiter gegenüber dem 
Verantwortlichen
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17.12.  Erste Rechtsfolgen
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Erste Abmahnungs- und Prozessverfahren
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Erste Abmahnungs- und Prozessverfahren
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Erste Abmahnungs- und Prozessverfahren
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17.13.  Erste Urteile
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Wer Facebook oder einen vergleichbaren Dienst in sein Angebot einbindet, bleibt nach dem
Urteil des EuGH vom 5.6.2018 auch selbst in der Datenschutzverantwortung und kann
diese nicht an den Sozialen Mediendienst abwälzen. Es wird daher entscheidend, dass
neue Nutzungsbedingungen diese Tatsache offenlegen (Transparenzgebot) und nach der
DSGVO auch das Widerrufsrecht eingeräumt wird.

EuGH-Urteil vom 5.6.2018: Fanpage-Betreiber - Datenschutzverantwortung
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EuGH-Urteil vom 5.6.2018: Fanpage-Betreiber - Datenschutzverantwortung
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LG Frankfurt a.M. Urteil vom 13.09.2018 – 2-03 O 283/18

Werbetreibender muss DSGVO-Einwilligung nachweisen können

Betreiber eines Frisör-Salons veröffentlicht regelmässig Online-Werbevideos auf seiner Website. Auf 
einem Video war die Klägerin als Kundin zu sehen. 

Mit Klage gegen den Frisör-Laden reklamierte die Kundin, dass sie zur Veröffentlichung des Videos 
keine Einwilligung erteilt habe. 

Der Beklagte behauptete, die Kundin sei beim Betreten des Salons über die Aufzeichnungen zum 
Zweck der Veröffentlichung aufgeklärt worden und sie habe signalisiert, dass sie einverstanden sei. 

Da die Veröffentlichung des Videos nicht durch ein öffentliches Interesse abgedeckt
ist, trifft den Beklagten als Inhaber und Betreiber des Frisör-Salons die Beweislast der 
Einwilligung der Kundin. Da er diesen Beweis nicht zweifelsfrei erbringen konnte, 
verurteilte das Landesgericht den Beklagten zur Entfernung des Videos, nebst 
Gerichtskosten sowie eigenen und fremden Anwaltskosten. 
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Koppelungsverbot (1)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20180831_OGH0002_0060OB00140_18H0000_000/JJT_20180831_OGH
0002_0060OB00140_18H0000_000.html
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https://www.cnil.fr/fr/violations-de-donnees-personnelles-1er-bilan-apres-lentree-en-application-du-rgpd

Datenschutzverletzungen in Frankreich nach 4 Monaten

• Die folgenden Branchenwaren am stärksten betroffen, in 
absteigender Reihenfolge:

•Hotellerie (weil ein Dienstleister mit branchenweiter 
Bedeutung von einer Verletzung betroffen war)
•Wissenschaft und Technik
•Handel und Mobilität
•IT und Kommunikation
•Finanz und Versicherung

• DieUrsache der Verletzung war in mehr als der Hälfte der 
Fälle Hacking, Malware oder Phishing. An zweiter Stelle stehen 
unbeabsichtigte Fehler.

CNIL: Commission nationale de l‘informatique et de la liberté
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17.14.  Status CH-
Datenschutzgesetz und 

Umsetzung
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Status neues CH-Datenschutzgesetz
• Im Herbst 2019 hat der NR den Entwurf des BR für eine neue CH-DSG 

fertig beraten. 
• Am 18.12.2019 hat SR den Entwurf zum neuen DSG beraten

• In der Frühlingssession 2020 wurden verschiedene Differenzen zwischen 
NR und SR bereinigt

• Noch offen: Begriff „Profilling“ 
• NR Minderheit: „Profiling, welches zu besonders schützenswerten 

Personendaten führt…“
• SR Mehrheit: „Profiling ist dann eine Datenbearbeitung, wenn es 

durch die Bearbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die 
Grundrechte der Betroffenen mit sich bringt…“

Inkrafttreten am 1.9.2023
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Umsetzung EU- und CH Datenschutz

Quelle: https://www.bitkom.org/Themen/Datenschutz-Sicherheit/Datenschutz/Inhaltsseite-2.html
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

1

2

3

4

5

6

Online-Shop

7
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Sie müssen das Ganze ohnehin 
spätestens mit dem Inkrafttreten 
des neuen CH-Datenschutzgesetzes 
umsetzen.

Und jetzt geht es sehr schnell
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17.15.  Konformitätsprüfungen 
von Online-Shops
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www.e-comtrust.ch
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Zusammenfassung
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Zusammenfassung
• eCommerce & Online-Marketing in CH, insbesondere aber in EU

(grenzüberschreitende Werbung und Kundenbedienung), unterliegen vielen
und zum Teil sehr detaillierten Vorgaben.

• Diese Vorgaben müssen zwingend eingehalten werden, weil sie gesetzliche
Vorgaben sind. Das Unternehmen – insbesondere VR und GL – tragen die
Verantwortung für die Gesetzeskonformität in allen Ländern der
Marktpräsenz und Kundenakquise.

• Staatliche Regulierungsbehörden (Wettbewerbsaufsichten; nationale 
Konsumentenschutzorganisationen) und die Konkurrenz (Abmahnungen 
und Klagen wegen Wettbewerbsverletzung und unlauterem Wettbewerb) 
und sowie die Konsumenten (mit Klagerecht am Wohnsitz) überwachen 
und haben sehr starke Eingriffsrechte. 

• Es drohen aus den verschiedensten Rechtsgründen (neu auch Datenschutz) 
sehr hohe Bussen und massive Eingriffe in die Tätigkeiten der Unternehmen 
(auch CH-Unternehmen)
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www.fsdz.ch
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www.fsdz.ch
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www.e-comtrust.ch
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www.eu-datenschutz-vertreter.ch
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Ihre Fragen
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Gruppe 1:
• Impressum
• Produktebeschreibungen inkl. Bilddarstellungen / Sondergesetze und 

Branchenanforderungen
• Preisanschriften
• AGB inkl. Rechtswahl und Gerichtsstand sowie Streitschlichtung
• Datenschutzbestimmungen

Gruppe 3:
• Warenkorb 
• Bestellvorgang und Bestätigungsmail mit Anforderungen inkl. Button, 

clickwrapping für AGB und DSB
• Bilder und Urheberrechte
• Widerrufsrecht bezüglich eCommerce – Warenkauf
• Influencerwerbung
• Verpackungsvorschriften

15:50 – 16:20

16:20 – 16:50 Erste Erkenntnisse einer Shop-Konformitätsprüfung
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Besten Dank
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